
Gemeinde Börnsen 
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Enthaltung(en): 
 
Ausschluss nach § 22 GO: 

 
 

Beschlussvorlage 
02/102/2022 
Status voraussichtlich:   öffentlich 
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich 

Datum: 
10.11.2022 
Federführend: 
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2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 für das Gebiet: 
"Südlich der Schwarzenbeker Landstraße, westlich der 
Börnsener Straße" 
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen -  
- Satzungsbeschluss - 
 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium Zuständigkeit 
28.11.2022 Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde 

Börnsen 
Entscheidung 

07.12.2022 Gemeindevertretung Börnsen Entscheidung 
 
Beschlussvorschlag: 
Bau- und Planungsausschuss: 
Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Börnsen nimmt die Abwägung der 
eingegangenen Stellungnahmen zur Kenntnis und empfiehlt der Gemeindevertretung 
den Satzungsbeschluss für die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 für das 
Gebiet: „Südlich der Schwarzenbeker Landstraße, westlich der Börnsener Straße“ zu 
fassen.  
 
Gemeindevertretung: 
1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 19 für das Gebiet: „Südlich der Schwarzenbeker Landstraße, 
westlich der Börnsener Straße“ abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die Gemeindevertretung 
entsprechend der beigefügten Anlage, die Bestandteil des Beschlusses ist, geprüft. 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben 
haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 
 
2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 86 der Landesbauordnung 
beschließt die Gemeindevertretung die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 für 
das Gebiet: „Südlich der Schwarzenbeker Landstraße, westlich der Börnsener 
Straße“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als 
Satzung. 



 
3. Die Begründung wird gebilligt. 
 
4. Der Beschluss der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 durch die 
Gemeindevertretung ist nach § 10 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der 
Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Plan mit Begründung und 
zusammenfassender Erklärung während der Sprechstunde eingesehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangt werden kann. Zusätzlich ist in der Bekanntmachung 
anzugeben, dass der rechtskräftige Bebauungsplan, die Begründung und die 
zusammenfassende Erklärung ins Internet über der Adresse „www.boernsen.de“ in 
Rubrik Bauleitplanung eingestellt ist und über den Digitalen Atlas Nord des Landes 
Schleswig-Holstein zugänglich ist.  
 
 

Sachverhalt: 
Die Gemeinde Börnsen hat den Aufstellungsbeschluss am 18.03.2020 gefasst. Die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange fand vom 15.07.2020 bis zum 17.08.2020 statt.  
Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 und der Behörden nach § 4 Abs. 2 
BauGB fand vom 23.06.2022 bis zum 25.07.2022 statt. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
im Verwaltungshaushalt: Nein 
Im Vermögenshaushalt: Nein 
 
 

Anlage/n: 
1 Stellungnahmen TÖB 

 
2 Neu GV -  Planzeichnung 

 
3 Begründung 22.11.2022 

 
4 Artenschutzrechtlich Potenzialanalyse 

 
5 Standort-, Markt- und Wirkungsanalyse 

 
6 Ergänzende Gutachterliche Stellungnahme bulwiengesa 

 
7 Planzeichnung - BPA 

 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        1 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das ausführende Unternehmen ist nicht BSK BAU + STADTPLANER 
KONTOR sondern die Firma Aldi bzw. den Bebauungsplan stellt natürlich die 
Gemeinde Börnsen auf.  
 
Die betroffenen und zuständigen Leitungsbetreiber haben sich in den 
nachfolgenden Stellungnahmen entsprechend zur Planung geäußert. 
Insoweit werden die Ausführungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        2 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        3 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 

 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das e-werk Sachsenwald keine 
Anmerkungen zur Planung hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        4 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 

 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der HVV mit der Planung 
einverstanden ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        5 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis in die TÖB-Liste mit aufgenommen zu werden wird bei späteren 
Planungen der Gemeinde Börnsen beachtet. Die Restriktionen aus der 
Stellungnahme vom 15.07.2020 wurden beachtet und entsprechend auch im 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        6 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Firma Tennet von der 
Planung nicht  berührt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        7 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In die Begründung wird aufgenommen, dass die nachfolgend genannte 
Gesellschaft GasLINE Trasse in Zuständigkeit der Schleswig-Holstein Netz 
AG – Schleswag- HeinGas-Platz 1 in 25451 Quickborn zuständig ist. Bei der 
Planung von Hochbaumaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen ist die 
zuständige Gesellschaft zu beteiligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        8 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        9 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor Beginn der Maßnahme, und entsprechend erfolgt auch eine Ergänzung 
der Begründung, ist der Leitungsbetrieb Gasunie Deutschland Transport 
Services GmbH, Abteilung GIC-WAN, Husumer Straße 37, 49685 
Schneiderkrug, Telefon 04447/809-126  von allen Maßnahmen die im 
Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 erfolgen in 
Kenntnis zu setzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        10 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gasunie teilt mit, dass die angefragten Tätigkeiten ohne Auflagen 
durchgeführt werden können. 
 
Sollten Maßnahmen dazu führen in die Nähe der Erdgasleitung und deren 
Sicherheitsabständen zu kommen, so ist die Firma Gasunie Deutschland 
Transport Services GmbH darüber zu informieren und entsprechend 
einzuladen, da Suchschlitze und Querschläge nur unter Aufsicht der Gasunie 
durchgeführt werden. 
 
Zum Bebauungsplan selber gibt es keine Veränderungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        11 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        12 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        13 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Niederlassung Nord 
nicht von der Planung betroffen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        14 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Landwirtschaftskammer 
zur Planung keine Bedenken bzw. Änderungswünsche bestehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        15 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Forstbehörde keine 
Bedenken zur Planung bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        16 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme der Handwerkskammer Lübeck wird zur Kenntnis 
genommen und berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        17 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme des Landeskriminalamtes S-H wird zur Kenntnis 
genommen und berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        18 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        19 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis des Landesbetriebes für Straßenbau und Verkehr vom 12. Juli 
2022 ist zu beachten. Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von 
Anbauverbotsbestimmungen gemäß Straßen- und Wegegesetz für die in der 
Planzeichnung ausgewiesenen Parkplatzflächen ist nur bei Vorlage konkreter 
Detailunterlagen und entsprechender Prüfung der Belange der Bundesstraße 
207 möglich.  
 
Entsprechende Planungen sind zur Genehmigung beim LBV.SH Lübeck 
einzureichen. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn eine 
Genehmigung vorliegt. 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        20 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        21 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Schleswig-Holstein Netz AG keine 
Bedenken gegen Inhalte und Ziele der Planungen hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        22 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Nähe des Plangebietes und in Teilen des Plangebietes verlaufen 
erdverlegte Hochdruckleitungen für Gas. Bei jeder Maßnahme sind die 
erforderlichen Schutzstreifen zu beachten und entsprechender 
tiefwurzelndem Pflanzenwuchs darf in dem Bereich nur in Abstimmung mit 
dem Landesamt für Bergbau, Energie und Biologie  erfolgen. Sollte es zu 
Eingriffen in die Bereiche der Leitungen kommen, sind die in der 
Stellungnahme genannten Unternehmen entsprechend zu beteiligen und in 
einem Abstimmungsverfahren aufzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        23 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        24 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        25 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Vodafone GmbH gegen die 
geplante Maßnahme keine Einwände geltend macht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        26 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abwägung zur Stellungnahme der Gemeinde vom 18.07.2022 erfolgt im 
Zusammenhang mit der Stellungnahme der Gemeinde Wentorf bei Hamburg 
vom 29.07.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        27 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die IHK zu Lübeck keine Bedenken 
bezüglich der Planungen erhebt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        28 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandschutz 
 
Die Angaben zum Brandschutz werden in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        29 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz 
 
 
 
Zu Festsetzung Nr. 1.2: 
Die gemachten Hinweise bezüglich der genannten DIN-Vorschrift werden 
beachtet. In die Bekanntmachung wird aufgenommen wo die Vorschriften 
eingesehen werden können. 
 
Zu Festsetzung Nr. 2.1: 
Auf einen Backshop wird insgesamt verzichtet, sodass es nur um die 
Erweiterung der Verkaufsfläche des Discounters geht. Dies wird eindeutig so 
in der Begründung beschrieben. 
 
Zu Festsetzung Nr. 2.2 
Die Festsetzung Nr. 2.2 wird als Hinweis in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
Zu Festsetzung Nr. 3: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die Festsetzung wird 
entsprechend konkretisiert. 
 
 
Städtebau und Planungsrecht 
Die positive Abstimmung des Mittelzentrums Reinbek/Glinde/Wentorf HH und 
Geesthacht liegt, trotz Aufforderung, nicht vor. Hier wird auf die 
Stellungnahme der Landesplanung und die entsprechenden Gutachten  
verwiesen, sodass die Erweiterung der Verkaufsfläche des Discounters 
durchaus zulässig ist und nicht die Auswirkungen hat, wie sie seitens der 
Gemeinde Wentorf bei Hamburg aufgeführt werden. 
 
Es ist eindeutig so, dass auf die Errichtung eines Backshops verzichtet wird, 
dieser ist auch nicht in der weiteren Planung enthalten. 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        30 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        31 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.06.22 bis 25.07.22 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen (Stand 22.11.2022)                        32 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
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Bereits in der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der frühzeitigen 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Verbände hat sich die 
Gemeinde Wentorf bei Hamburg zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
19 geäußert. Mit Schreiben vom 21.05. stellte sich die Gemeinde Wentorf 
gegen die Vergrößerung der Verkaufsfläche des Discount Marktes. 
Begründungen waren, dass Börnsen bereits über eine ausreichende 
Nahversorgung verfügen würde, die über den örtlichen Bedarf hinaus reichen 
würde. Ebenfalls äußerte die Gemeinde Wentorf bei Hamburg Bedenken 
gegen die der 2. Änderung des Bebauungsplanes zugrunde liegenden 
Auswirkungsanalyse und sah negative Auswirkungen auf den zentralen 
Versorgungsbereich von Wentorf.  
 
Die vorgebrachten Anregungen wurden geprüft und insoweit ausgeräumt. 
Dabei wurde der Befund der vorangegangenen Auswirkungsanalyse, wonach 
sehr geringe und damit unwesentliche Auswirkungen auf das Zentrum 
Wentorf zu erwarten sind, bestätigt. Bei der weiteren Betrachtung und 
öffentlichen Auslegung des dann folgenden Verfahrensschrittes wurden die 
Aussagen des Landesentwicklungsplanes aus dem Jahre 2021 beachtet. 
 
 
Die Gemeinde berücksichtigte insoweit die Stellungnahme der Gemeinde 
Wentorf bei Hamburg, dass auf einen Backshop insgesamt verzichtet wurde 
und es sich nur um eine Verkaufsflächenvergrößerung auf insgesamt 1070 
m² handelt. 
 
Zur Untermauerung der Stellungnahme der Gemeinde Wentorf bei Hamburg 
wurde ein Gutachten erstellt, von der Gemeinde Wentorf beauftragt, das 
seitens der Firma Cima aus Lübeck am 29.07. vorgelegt wurde.  
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Hierbei handelt es sich um eine Betrachtung der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes aus Sicht der Gemeinde Wentorf, dennoch wird die 
Abwägung auf der Grundlage dieses Gutachtens, das zur Stellungnahme der 
Gemeinde Wentorf gehört, durchgeführt. 
 
In der neuen Stellungnahme der Gemeinde Wentorf bei Hamburg erneuert 
diese ihre Anregungen zur 2. Änderung des Bebauungsplanes und verweist 
insbesondere auf zwei Aussagen des Cima Gutachtens: 
 
1.) „Möglicherweise ist die positive Bewertung des Planvorhabens im Kontext 
der Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 
durch die bulwiengesa AG auf einen handwerklichen Fehler zurückzuführen. 
Die Entfernung zwischen dem Planvorhabenstandort in der Gemeinde 
Börnsen und dem zentralen Versorgungsbereich der Gemeinde Wentorf 
beträgt nicht 5 km (vgl. „Standort, Markt- und Wirkungsanalyse“ der 
bulwiengesa AG aus dem Jahr 2019), sondern nur max. 2,5 km. Die 
Entfernung des Plangebietes zur kommunalen Siedlungsgrenze beläuft sich 
sogar auf weniger als 1.000 m. Im Ergebnis dürften die Auswirkungen des 
Planvorhabens auf die Versorgungsfunktion des zentralen 
Versorgungsbereiches und die raumordnerisch zugewiesene 
Versorgungsaufgabe der Gemeinde Wentorf unterschätzt worden sein. Die 
Markt-, Standort- und Wirkungsanalyse der Erweiterung des ALDI 
Discounters in der Gemeinde Börnsen (bulwiengesa AG, Hamburg, 
21.10.2019) sowie die ergänzende Stellungnahme (bulwiengesa AG, 
Hamburg, 23.06.2021) sind somit hinsichtlich der Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen nicht hinreichend plausibel.“ (Cima Seite 7f). 
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Die im bulwiengesa-Gutachten auf Seite 4 genannte Distanz von 5 km zum 
Ortszentrum Wentorf ist korrekt. Sie ist dem Kapitel 2 „Makrostandort 
Börnsen“ entnommen (bulwiengesa Auswirkungsanalyse Seite 4) und 
bezeichnet allerdings nicht wie von der Cima angegeben die Distanz 
zwischen dem ] Aldi-Standort und dem Ortskern Wentorf, sondern die 
Wegedistanz zwischen der im Elbtal gelegenen Kernortslage Börnsen und 
dem Ortskern Wentorf.  
 
Der Aldi-Standort, welcher in Kap. 3 „Mikro-Standort und Planvorhaben“ der 
Auswirkungsanalyse behandelt wird, liegt jedoch auf der Geest im Ortsteil 
Neu-Börnsen. Im anschließenden Kap. 4 »Einzugsgebiet und Nachfrage“ ist 
klar zu erkennen, dass der Projektstandort wie auch von der Cima ausgeführt 
ca. 1 km von der Ortsgrenze Wentorf entfernt liegt; s. hierzu den 
nachstehenden Kartenausschnitt (entnommen aus bulwiengesa 
Auswirkungsanalyse Seite 15). 
 
Nach Recherche der Gemeinde Börnsen ist die im Ursprungsgutachten 
liegende genannte Distanz von 5 km zum Ortszentrum Wentorf bei Hamburg 
korrekt. Sie stammt aus dem Kapitel 2 Überschrift „Makrostandort Börnsen“. 
Dieser Abstand ist nicht die von der Cima angegebene Distanz zwischen 
dem Standort des vorgesehenen Discounters und dem Ortskern der 
Gemeinde Wentorf, sondern die Wegedistanz zwischen der im Elbtal 
gelegenen Kernortslage Börnsen mit dem Ortskern Wentorf. Der Bereich des 
Discounter Standorts wird behandelt unter dem Kapitel „Mikro-Standort und 
Planvorhaben der vorgelegten und zugrunde liegenden Analyse“. Dieser 
Standort liegt nicht im Ortskern der Gemeinde Börnsen, sondern auf dem 
Geestrücken im Bereich des Gemeindeteils Neu-Börnsen. Es ist auch im 
Weiteren klar zu erkennen, dass der Standort dieser 2. Änderung 1 km von 
der Ortsgrenze der Gemeinde Wentorf bei Hamburg entfernt liegt. 
 
Die Gemeinde geht daher davon aus, dass das keine Fehleinschätzung der 
Distanz zwischen dem Discounter Standort und dem Ortskern Wentorf in 
dem Grundlage Gutachten vorliegt und auch keine Unterschätzung der 
Auswirkungen auf das Wentorfer Zentrum vorhanden sind. 
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In der Stellungnahme der Gemeinde Wentorf bei Hamburg und dem 
angefügten Gutachten der Cima steht folgender Text: 
 
2.) „Auch wenn die Modernisierung und Erweiterung des ALDI Marktes in der 
Einzelbetrachtung als ökonomisch verträglich im Sinne des § 11 Abs. 3 
BauNVO zu bewerten ist, sollte der Erhalt der zentralörtlichen 
Versorgungsaufgabe der Gemeinde Wentorf in der Abwägung stärker 
gewichtet werden als die Chance auf größere wirtschaftliche Erfolge für den 
Nahversorgungs- und Fachmarktstandort in der Gemeinde Börnsen.“  
 
Die Aussage suggeriert, es bestünde ein ernsthaftes Risiko für eine 
Beschädigung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion der Gemeinde 
Wentorf durch das Planvorhaben, welches den von der Cima ebenso wie 
zuvor von der bulwiengesa AG festgestellten geringen erwartbaren 
Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich entgegengehalten 
werden und gegenüber diesen auch höher gewichtet werden könne. Diese 
Annahme ist weder aus der Cima-Analyse begründbar, noch ist sie schlüssig. 
Zunächst einmal schließen auch die in § 11 Abs. 3 BauNVO Satz 2 
thematisierten Auswirkungen eines Einzelhandelsvorhabens auf „die 
Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung“ nicht nur die Auswirkungen auf 
zentrale Versorgungsbereiche, sondern auch die Auswirkungen auf die 
Funktions- und Entwicklungsfähigkeit zentraler Orte ein. Andernfalls 
bedürften z. B. großflächige Einzelhandelsvorhaben mit „nicht zen-
trenrelevanten“ Kernsortimenten per se keiner Steuerung durch ein 
Sondergebiet. 
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 Ferner beschränkt sich die Schutzfunktion das Beeinträchtigungsverbotes im 
LEP Schleswig-Holstein 2021 (darin Kap. 3.10 Ziel 4) im Unterschied zu 
seinem Vorgänger im LEP 2010 nicht nur auf zentrale Versorgungsbereiche, 
sondern sie schließt auch die verbrauchenahe Versorgung mit Gütern des 
täglichen Bedarfs (vulgo: dezentrale Lebensmittelnahversorgung) der 
Bevölkerung im Einzugsgebiet eines Vorhabens sowie die 
Versorgungsfunktion zentraler Orte ein. Die Prüfung des 
Beeinträchtigungsverbotes anhand des LEP 2021 hat also auch diese 
Auswirkungen in den Blick zu nehmen. Mögliche Auswirkungen im Sinne des 
Beeinträchtigungsverbotes gehen stets von einer durch das Planvorhaben 
induzierten Umlenkung von Kunden- und Umsatzströmen aus. Sie können an 
den durch Kunden- und Umsatzabzug betroffenen Standorten entsprechende 
negative städtebauliche und raumordnerische Folgewirkungen auslösen. 
Dabei korreliert die Intensität derartiger Umlenkungen in hohem Maße mit der 
Intensität möglicher negativer städtebaulicher und raumordnerischer 
Auswirkungen. Sind die Auswirkungen eines Vorhabens auf Kaufkraftströme 
und Umsätze in seinem Einflussgebiet so niedrig, dass sie unterhalb einer 
abwägungsrelevanten Schwelle liegen, kann in aller Regel auch davon 
ausgegangen werden, dass die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung 
und die Funktion der zentralen Orte nicht beeinträchtigt werden können. 
Andernfalls läge - sofern dies überhaupt denkbar ist - jedenfalls eine 
erhebliche Anomalie vor, die gesondert begründet werden müsste. Dies ist 
im vorliegenden Fall nicht erkennbar. Wentorf nimmt im Verbund mit Reinbek 
und Glinde eine mittelzentrale Versorgungsfunktion wahr, welche auch eine 
Nahversorgungsfunktion für den Nahbereich einschließt. Die Gemeinde 
Börnsen ist dem Nahbereich Wentorfs zugeordnet. Dies bedeutet im Sinne 
einer Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse und eines möglichst 
wohnortnahen Zugang der Bevölkerung zu Nahversorgung für Güter des 
täglichen Bedarfs nicht, dass nicht auch eine Eigenversorgung sowie 
Orientierungen aus Börnsen in benachbarte Gemeinden bestehen können 
und dies bedeutet auch nicht, dass derartige Orientierungen per se 
disfunktional sind. Eine Schaffung von großflächigen Angeboten des 
aperiodischen, d. h. mittel- und längerfristigen Bedarfs dürfte in Börnsen 
dagegen disfunktional sein und wenn diese in mehr als nur unwesentlichen 
Ausmaß zu einer Rückführung von Kaufkraftströmen aus dem Mittelzentrum 
Wentorf führt oder dessen Zentralität und Kaufkraftbindung im  
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Verflechtungsraum mehr als nur unwesentlich abgesenkt werden oder gar 
ein Angebots- oder Tragfähigkeitsverlust dieser Sortimente im zentralen Ort 
selbst droht, ist sicherlich eine Beeinträchtigung oder gar Gefährdung der 
zentralörtlichen Versorgungsfunktion zu erwarten. Dies kann bei Vorhaben 
mit in Wentorf „nicht zentrenrelevanten“ Kernsortimenten auch dann 
eintreten, wenn der zentrale Versorgungsbereich in Wentorf dadurch nur 
unwesentlich belastet werden würde und wenn diese Sortimente, wie z. B. 
der Einrichtungsbedarf, ihre Standorte primär außerhalb des Wentorfer 
Ortskerns haben. Um Gebrauchsgüterangebote, noch dazu mit „nicht 
zentrenrelevanten“ Sortimenten, geht es im vorliegen Falle jedoch gar nicht. 
Bereits der Umstand, dass in Börnsen mit Aldi ein bereits vorhandener 
Nahversorger unter Beibehaltung seines Angebotsumfangs zwar ertüchtigt, 
jedoch weder neu hinzugefügt, noch um zusätzliche (Gebrauchsgüter-
)Sortimente arrondiert werden soll, deutet auf eine potenziell geringe 
Einflussnahme der Maßnahme auf die zentralörtliche Versorgungsfunktion 
des zentralen Ortes Wentorf hin. Sowohl der absolute Betrag des zusätzlich 
in Börnsen erwirtschafteten Umsatzes, noch die relativen 
Umsatzumverteilungen in Wentorf und seinem Ortskern sowie im Übrigen 
Einflussbereich des Vorhabens erreichen zudem beeinträchtigungsfähige 
Größenordnungen. Im Gegenteil fallen sie sowohl gemäß Berechnung der 
bulwiengesa AG aus 2019, als auch nunmehr der Cima aus 2022 nur niedrig 
aus. Die Cima fasst die Auswirkungen des Vorhabens wie folgt zusammen 
(s. Cima Seite 18): 
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Die Gemeinde folgt dem ersten Halbsatz des vorgenannten Cima Gutachtens 
und stellt fest, dass die Modernisierung und die Erweiterung des geplanten 
Discounters um ein geringes Maß in der Einzelbetrachtung als ökonomisch 
verträglich gem. §11 Abs. 3 der BauNVO ist. 
 
Die Veränderung des Discounters um dieses geringe Maß der Vergrößerung 
der Verkaufsfläche führt auf keinen Fall dazu, dass das Mittelzentrum, zu 
dem Wentorf bei Hamburg gehört, beeinträchtigt wird.  
 
Bei der Vergrößerung der Verkaufsfläche des Discounters geht es einzig und 
allein darum die Wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung zu sichern und 
etwas attraktiver zu gestalten. 
 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird dem Discounter die 
Möglichkeit gegeben dieses so herzurichten, dass für die Bürger der 
Gemeinde Börnsen, ohne Beeinträchtigung der Mittelzentrumsfunktion der 
Gemeinde Wentorf, eine verbesserte und großzügig gestaltete Möglichkeit 
geschaffen wird, die Waren des täglichen Bedarfs vor Ort zu erwerben. 
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„Die ökonomische Wirkungsprognose zeigt, dass durch die geplante 
Modernisierung und Verkaufsflächenerweiterung des 
Lebensmitteldiscounters in der Gemeinde Börnsen keine 
abwägungsrelevanten Umsatzumverteilungsquoten im Untersuchungsgebiet 
ausgelöst werden.“ 
 
„Unterhalb der Abwägungsrelevanz“ bedeutet in aller Regel, dass jegliche 
städtebauliche und raumordnerische Risiken aus dieser Umverteilung 
ausgeschlossen werden können, denn ansonsten bedürfte es einer 
Risikoabwägung. Die Cima schließt ihre Analyse der 
Umverteilungswirkungen wie folgt ab (s. Cima Seite 18): 
 
„Die ökonomische Wirkungsanalyse hat damit zwar deutlich gemacht, dass in 
Folge der geplanten Erweiterung des Aldi Marktes in der Gemeinde Börnsen 
keine Umsatzumverteilungseffekte zu erwarten sind, die schädliche 
Auswirkungen im zentralen Versorgungsbereich der Gemeinde Wentorf zur 
Folge haben dürften.“ 
 
Diese Aussage im Gutachten der Cima kann seitens der Gemeinde 
nachvollzogen werden, auch wenn in weiteren Teilen des Gutachtens 
versucht wird eine Beeinträchtigung des Mittelzentrums nachweisen zu 
können, was aber nicht abschließend und klar erfolgt. Die Gemeinde bleibt 
deshalb dabei, dass die vorgesehene Verkaufsflächenerweiterung keine 
schädlichen Auswirkungen auf den Zentralen Versorgungsbereich der 
Gemeinde Wentorf hat. 
 
Hierzu wird auch auf die Stellungnahme der Landesplanung vom 12.08.2022 
hingewiesen. 
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Zusammenfassend stellt die Gemeinde fest, dass die zur 2. Änderung des 
Bebauungsplanes aufgestellte Auswirkungsanalyse vom 21.10.2019 nach 
wie vor die richtigen Aussagen enthält und die Gemeinde ist der Auffassung, 
dass die Planung aufgrund dieser Auswirkungsanalyse weiter fortgeführt 
werden kann. 
 
 
Hierzu folgende weitere Ausführungen: 
 
„Die Auswirkungen auf den Erhalt der Entwicklungsperspektiven des 
zentralen Versorgungsbereiches der Gemeinde Wentorf und der 
mittelzentralen Versorgungsfunktion bleiben in dieser ökonomischen 
Betrachtung jedoch unberücksichtigt.“ 
 
Der eingeschränkte Untersuchungsumfang der Cima steht einer tieferen 
Analyse der zentralörtlichen Versorgungsfunktion des Wentorfer 
Ortszentrums im Einzugsgebiet des Planvorhabens sowie der Auswirkungen 
des Planvorhabens auf diese Funktion insoweit von vornherein entgegen, da 
die Kaufkraftbindung des Wentorfer Ortskerns im Einzugsgebiet des 
Vorhabens von der Cima weder für die Ausgangslage, noch für die 
Prognosesituation ermittelt werden. Folgerichtig kann die Cima auch keine 
Auswirkungen der Aldi-Planung auf die zentralörtliche Funktion Wentorfs 
darstellen und bewerten. So gesehen, greift der von der Cima gewählte 
Untersuchungsansatz für eine vollständige Prüfung des 
Beeinträchtigungsverbotes gem. LEP 2021 zu kurz. Die Cima bestätigt dies 
mit dem vorstehend zitierten Hinweis. Insoweit verbieten sich für die Cima 
eigentlich ungestützte Aussagen zu den Auswirkungen des Vorhabens auf 
die Entwicklungs- und Entwicklungsfähigkeit des zentralen Ortes, für die im 
Cima-Gutachten außer der Mutmaßung, dass diese vorliegen könnten, keine 
weiteren nachvollziehbaren Hinweise entnehmbar sind, wohingegen die 
vorliegenden Fakten und Befunde in der Cima-Untersuchung vielmehr auf 
das Gegenteil hindeuten. 
Das Marktverteilungsmodell in der Auswirkungsanalyse der bulwiengesa 
2019 lässt diese Betrachtung jedoch zu. 
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Zunächst prognostizierte auch die bulwiengesa AG ebenso wie drei Jahre 
später die Cima nur geringfügige Umsatzumschichtungen in Wentorf, die lt. 
bulwiengesa mit -1,6 % im untersuchten Kernsortiment Periodischer Bedarf 
(Lebensmittel, Drogerieartikel, Zeitungen/Zeitschriften, Heimtierfutter) etwas 
niedriger ausfallen, als von der Cima in 2022 ausgewiesen. 
Um das Cima-Ergebnis mit der bulwiengesa-Analyse vergleichbar zu 
machen, welche Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogerieartikel in der 
Warengruppe „Periodischer Bedarf“ zusammenfasst, addieren wir die 
Umverteilungseffekte lt. Cima in beiden Warengruppen für den ZVB Ortskern 
Wentorf und stellen sie dem bulwiengesa-Befund aus 2019 gegenüber. 
Dargestellt ist jeweils der erwartete Umsatzabzug aus dem ZVB Ortskern 
Wentorf sowohl in absoluten Zahlen, als auch in v. H. des jeweiligen 
Ausgangsumsatzes. 
 
 
 
Die Gemeinde Börnsen ist aufgrund der vorgelegten Unterlagen, der 
Stellungnahme der Landesplanung und weiterer Stellungsnahmen durchaus 
in der Lage den Satzungsbeschluss fassen zu wollen, was dann auch 
vorgesehen ist. Das Planverfahren wird seitens der Gemeinde Börnsen 
abgeschlossen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Landesamt für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume, Abteilung Technischer Umweltschutz, aus 
Sicht des Immissionsschutzes gegen die Planung keine Bedenken bestehen.  
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Die Auswertungen werden zur Kenntnis genommen und im weiteren 
Verfahren auch beachtet. 
 
 
 
Die Gemeinde Börnsen hat sich bemüht mit der Gemeinde Wentorf hier zu 
einem Ergebnis zu kommen das seitens der Gemeinde Wentorf auf eine 
Zustimmung der Planänderung hinaus läuft. Die Gemeinde Wentorf hat in 
Ihrer Stellungnahme im Jahre 2020 ein Gutachten der Cima beigefügt und 
beharrt weiterhin auf der Auffassung, dass durch die Erweiterung der 
Verkaufsfläche die Mittelzentrumsfunktion der Gemeinde Wentorf bei 
Hamburg beeinträchtigt wird. 
 
 
 
Hierbei handelt es sich nicht um einen sogenannten handwerklichen Fehler, 
sondern die Angaben der Entfernung zwischen der Gemeinde Börnsen und 
ihrem Mittelpunkt sowie den Angaben des Discounters auch zum Mittelpunkt  
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 der Gemeinde Wentorf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Untersuchungsmethodik von bulwiengesa und der Cima wird auch 
seitens der Gemeinde so geteilt, dass die Methodik nicht zu beanstanden ist, 
wohl aber die geäußerten Meinungsbilder insbesondere das Meinungsbild 
der Cima. 
 
Die Entfernungsangaben sind im Gutachten der Firma bulwiengesa richtig 
aufgeführt worden. 
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Die Ausführungen in diesem Absatz werden vollumfänglich von der 
Gemeinde Börnsen geteilt und mitgetragen zumal die Aussage erfolgt, dass 
es nur zur Sicherung der Grundversorgung gilt, also als 
Nahversorgungsbereich vorzusehen ist und hier die Größenordnungen des 
Landesentwicklungsplanes eingehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der letzte Satz dieses Absatzes stärkt die Auffassung der Gemeinde 
Börnsen. Eine entsprechende Behandlung dieser Punkte und Abwägung ist 
auch durchgeführt worden im Rahmen der Stellungnahme der Gemeinde 
Wentorf unter Beachtung des von der Gemeinde Wentorf vorgelegten 
Gutachtens der Fa. Cima. 
 
 
Auch hier ist die Auffassung sehr richtig, dass es mit dem Vorhaben und mit 
der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 nicht zu einem weiteren Ausbau 
der Nahversorgung in der Gemeinde Börnsen kommen soll, sondern es geht 
um eine Standortsicherung/Modernisierung eines bestehenden 
Nahversorgungsstandortes. 
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Hier stellt die Landesplanung fest, dass auch weiterhin keine Ziele der 
Raumordnung dem Planvorhaben entgegenstehen. 
 
 
 
 
 
Da eine entsprechende Reaktion der Nachbargemeinde Wentorf durchaus 
denkbar ist, hat die Gemeinde Börnsen im Abwägungsprozess alle Aspekte 
geprüft und kommt zu dem Ergebnis, dass die 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 19 nicht die Zentralität des Mittelzentrums Wentorf bei 
Hamburg beeinträchtigen wird, zumal es nur um die Sicherung eines 
vorhandenen Standortes geht. 
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1. RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Die Gemeindevertretung hat für das Gebiet südlich der Schwarzenbeker Landstraße, 
westlich der Börnsener Straße beschlossen, die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr.19 
aufzustellen. 
 
Der Bebauungsplanänderung liegen zugrunde: 

 das Baugesetzbuch (BauGB) neugefasst mit der Bekanntmachung vom 03.11.2017  
(BGBl.  I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 
(BGBI. I S 674) 

 die Baunutzungsverordnung (BauNVO) neugefasst mit der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) 

 die Planzeichenverordnung 1990 (PlanZVO 90) vom 18.12.1990 (BGBI.1991 I S: 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) 

 Landesbauordnung (LBO) für das Land Schleswig-Holstein vom 22. Januar 2009, 
(GVOBI. S. 1422)  zuletzt geändert durch das Gesetz zur Harmonisierung 
bauordnungsrechtlicher Vorschriften vom 06.12.2021 (GVOBI. S. 1422).  

 
 
 

2. GRÜNDE DER AUFSTELLUNG DER 2. ÄNDERUNG DES 
BEBAUUNGSPLANES NR. 19 UND PLANUNGSINHALT 

 
Das Gebiet der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 liegt südlich der Schwarzenbeker 
Landstraße und westlich der Börnsener Straße. 
 
Planungsziel ist, im Bereich des Sondergebietes „Verbrauchermarkt“ die Änderung der 
Geschossflächenzahl, durch die Festsetzung einer Verkaufsfläche von 1.070 m², damit der 
Nahversorgungsmarkt mit einer größeren Verkaufsfläche neu errichtet werden kann. 
 
Ziel der vorliegenden Planung ist es, das Nahversorgungsangebot in der Gemeinde zu 
stärken und die grundzentrale Versorgungsfunktion zu stabilisieren.    

 
Insgesamt ist eine Verkaufsflächenerweiterung auf 1.070 m² geplant. Die zusätzliche 
Verkaufsfläche dient in erster Linie zur Ausgestaltung einer zeitgemäßen Ladeneinheit und 
der Anpassung an die aktuellen Vertriebskonzepte (übersichtliche, kundenfreundliche 
Warenpräsentation, breite Gänge zwischen den Warenträgern und im Kassenbereich, 
Pfandflaschen-Rücknahmesystem, Optimierung logischer und kundenbezogener Abläufe). 
Es ist weder eine Erhöhung der Artikelzahlen noch eine Veränderung der 
Sortimentsstrukturen zu erwarten.  
 
Von der bulwiengesa AG wurde eine Standort, Markt- und Wirkungsanalyse im Oktober 2019 
durchgeführt. 
In dieser Analyse, die auch die Prüfung des Beeinträchtigungsverbotes gem. LEP 2010 Kap. 
2.8 beinhaltet, wurde von einer Dimensionierung von 1.270 m² Verkaufsfläche ausgegangen.  
 
Es wird aufgrund des Gespräches mit der Landesplanung im Dezember 2019 eine Reduktion 
der Verkaufsfläche auf 1.070 m², vorgenommen.  
 
Der Einzugsbereich des ALDI-Marktes erweitert sich nicht. Ein Umsatzzuwachs wird nicht 
erwartet. Die Erweiterung dient vielmehr der langfristigen Sicherung der Wettbewerbs- und 
Zukunftsfähigkeit des Lebensmittelmarktes als Nahversorger. 
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Die am 21.10.2019 erstellte Standort, Markt und Wirkungsanalyse, erstellt vom Institut 
bulwiengesa, zu 1.270 m² Verkaufsfläche ergab, dass durch den prospektiv modern 
aufgestellten Aldi-Markt die Nahversorgung in Börnsen zukunftsfähig abgesichert und 
maßvoll aufgewertet wird. Die geplante Verkaufsfläche von 1.270 m² ist für den Standort 
nicht überdimensioniert und bewegt sich in einem für einen leistungsfähigen 
Lebensmitteldiscounter marktüblichen Rahmen.  
Der neue Markt des Lebensmitteldiscounters soll nur eine Verkaufsfläche (VK) von 1.070 m² 
erhalten. Eine neue, auf die v.g. Verkaufsfläche bezogener Analyse wurde nicht erstellt, da 
die Feststellungen dieser Analyse auch auf die reduzierte Verkaufsfläche zutreffen. 
 
 
 

3. UMWELTBERICHT 
 

Für die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen sind die 
Vorschriften des aktuellen Baugesetzbuchs (BauGB) anzuwenden, nach denen Bauleitpläne 
im Normalverfahren einer Umweltprüfung zu unterziehen sind. Hierbei werden die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des künftigen Bauleitplans ermittelt und 
nach § 2a Abs. 1 BauGB in einem Umweltbericht nach Anlage 1 zum BauGB beschrieben 
und bewertet. Dabei ist das Ergebnis der Umweltprüfung in der Abwägung zu 
berücksichtigen und in der Planbegründung gesondert darzustellen. 
Für die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 wird entsprechend § 2a Abs. 1 BauGB ein 
Umweltbericht erstellt. Der Umweltbericht dient der Bündelung, sachgerechten Aufbereitung 
und Bewertung des gesamten umweltrelevanten Abwägungsmaterials auf der Grundlage 
geeigneter Daten und Untersuchungen. 
 

 
3.1 EINLEITUNG 
 
3.1.a Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen, einschließlich einer Beschreibung 
der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie 
Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 
 
Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele 
Die Gemeinde Börnsen hatte am 18.03.2020 beschlossen, für das Gebiet „südlich der 
Schwarzenbeker Landstraße, westlich der Börnserner Straße““ die 2. Änderung des  
Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen durchzuführen.  
 
Es ist beabsichtigt ein Abriss und Neubau nebst Erweiterung des dort vorhandenen 
Verbrauchermarkts von gegenwärtigen 807 m² Verkaufsfläche auf 1.070 m² zu vergrößern.  
Die Gemeinde beabsichtigt, aus diesem Grund die Änderung der im rechtsgültigen 
Ursprungsplan festgesetzten Geschossfläche von 1.200 m² durch eine Festsetzung der 
Verkaufsfläche auf 1.070 m², damit der dort angesiedelte Verbrauchermarkt mit einer 
größeren Verkaufsfläche neu errichtet werden kann. Die zusätzliche Verkaufsfläche dient in 
erste Linie zur Ausgestaltung einer zeitgemäßen Ladeneinheit und der Anpassung an die 
aktuellen Vertriebskonzepte (übersichtliche, kundenfreundliche Warenpräsenttation, breite 
Gänge zwischen den Warenträgern und im Kassenbereich, Optimierung logischer und 
kundenbezogener Abläufe). Es ist weder eine Erhöhung der Artikelzahlen noch eine 
Veränderung der Sortimentstrukturen zu erwarten.  
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Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standort, Art und Umfang 
sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 
 
Angaben zum Standort 
Die Gemeinde Börnsen liegt im Südwesten des Kreises Herzogtum Lauenburg. Im 
Südwesten grenzt die Stadt Hamburg an, im Norden die Gemeinde Wentorf bei Hamburg, 
der Sachsenwald und die Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf. Im Westen schließt sich die 
Gemeinde Escheburg an.  
Der größte Teil der Gemeinde Börnsen gehört zum Naturraum der Lauenburger Geest, der 
sich vom Sachsenwald bis zum Stecknitztal erstreckt. Südlich der Geest schließt sich der 
Naturraum Mittelelbeniederung an.   
 
Der Bebauungsplan Nr. 19 (Ursprungsplan) liegt direkt südlich der B 207 (Schwarzenbeker 
Landstraße) und westlich der Börnserner Straße. Die Planänderungsfläche ist ca. 0,94 ha 
groß und umfasst den nordöstlichen Bereich des Ursprungsplanes mit den Flächen 
Sondergebiet – Verbrauchermarkt, Straßenverkehrsfläche sowie Maßnahmenfläche 
(vorhandener Knick mit einschließenden Knickschutzstreifen) an der östlichen Plangrenze.  
 
 
Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden des geplanten Vorhabens 
Die Gemeinde Börnsen beabsichtigt mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 eine 
Verkaufsfläche (VF) von 1.070 m² statt die im Ursprungsplan festgesetzten Geschossfläche 
(GF) von 1.200 m² festzusetzen.  
Die im Ursprungsplan festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von 0,7 bleibt mit der 2. 
Änderung unverändert. Die 2. Änderung verursacht somit keine Erhöung der zugelassenen 
Versiegelung.  
Außerdem wird mit der 2. Änderung der im Ursprungsplan festgesetzten zwei zugelassenen 
Vollgeschossen auf ein Vollgeschoss reduziert.  
Eine private Grünfläche mit kleinwüchsigen Baumpflanzungen an der nördlichen sowie 
westlichen Seite des Sondergebietes bzw. zu den Straßen „Schwarzenbeker Landstraße“ im 
Norden und „Zwischen den Kreiseln“ im Westen hin, sorgt für eine ortsbildgerechten 
Eingrünung des Sondergebietes.  
 
Der Änderungsbereich umfasst eine Größe von ca. 0.94 ha, davon: 
Sondergebiet           0,54 ha 
Straßenverkehrsfläche öffentliche       0,27 ha 
Private Grünfläche         0,08 ha 
Maßnahmenfläche         0,05 ha 

 
 

3.1.b Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 
Ziele des Umweltschutzes, die für die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 von 
Bedeutung sind und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der 
Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 berücksichtigt wurden 
 
Die folgenden Tabellen stellen die in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes, die für den Bebauungsplan von Bedeutung sind, und die Art, wie diese 
Ziele und die Umweltbelange für die einzelnen Schutzgüter berücksichtigt wurden, dar. 
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Fachgesetze: 
 
Schutzgut Umweltschutzziele aus einschlägigen 

Fachgesetzen und Fachplanungen 
…und deren Berücksichtigung 

Mensch § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB 

Berücksichtigung der allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse 
 
§ 50 BImSchG 

Bereiche mit emissionsträchtigen Nutzungen 
einerseits und solche mit 
immissionsempfindlichen Nutzungen, 
andererseits möglichst räumlich zu trennen 
 
§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG 

Zum Zweck der Erholung in der freien 
Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und 
Lage geeignete Flächen sind vor allem im 
besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu 
schützen und zugänglich zu machen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fläche Sondergebiet -
Verbrauchermarkt  ist öffentlich 
zugänglich. 
Die angrenzenden Wegeverbindungen 
werden vom Vorhaben nicht betroffen. 

Tiere und 
Pflanzen 

§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 

Zu dauerhafte Sicherung der biologischen 
Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen 
Gefährdungsgrad insbesondere lebensfähige 
Populationen wildlebender Tiere und 
Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten 
zu erhalten und den Austausch zwischen 
den Populationen sowie Wanderungen und 
Wiederbesiedelungen zu ermöglichen. 
 
§ 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG 

Zu dauerhaften Sicherung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
sind insbesondere wildlebender Tiere und 
Pflanzen, ihrer Lebensgemeinschaften sowie 
ihre Biotope und Lebensstätten auch im 
Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im 
Naturhaushalt zu erhalten. 
 
§ 1 Abs.- 6 Nr. 7a BauGB 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind u.a. 
die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und 
die biologische Vielfalt zu berücksichtigen. 

 
Es findet keine zusätzliche Versiegelung 
statt. 
Die ökologisch wertvolle Knickstruktur 
einschl. Schutzstreifen an der Ostgrenze 
bleibt weiterhin als Maßnamenfläche 
festgesetzt. 

 
 
 
 
Maßnahmen zur Erhaltung von 
Knickstruktur und Neupflanzung von 
Einzelbäumen sowie Maßnahmen zur 
dauerhaften Sicherung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes 
 
 
 
 
Siehe die oben aufgezählten Maßnahmen  

 

Boden § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
sind insbesondere Böden so zu erhalten, 
dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt 
erfüllen können; nicht mehr genutzte 
versiegelte Flächen sind zu renaturieren 
oder, soweit ihre Entsiegelung nicht möglich 
oder nicht zumutbar ist, der natürlichen 
Entwicklung zu überlassen. 
 
§ 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB 

Mit Grund und Boden ist sparsam und 
schonend umzugehen 
 
§ 1 BBodSchG 

Nachhaltige Sicherung der Bodenfunktionen, 
Abwehr schädlicher Bodenveränderungen 

 
Der zugelassene Versiegelungsgrad 
(GRZ von 0,7) bleibt mit der Änderung 
unverändert. 
  
 

 
 

 

Wasser § 1 Wasserhaushaltsgesetz (WGH) 

Gewässer sind als Bestandsteil des 
 
Fachgerechte 
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Naturhaushaltes und als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen zu sichern. Vermeidbare 

Beeinträchtigungen der ökologischen 
Funktionen sollten unterbleiben.  
 
§ 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
sind insbesondere Meeres- und 
Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu 
bewahren und ihre natürliche 
Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu 
erhalten; dies gilt insbesondere für natürliche 
und naturnahe Gewässer einschließlich ihrer 
Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen; 
Hochwasserschutz hat auch durch natürlich 
oder naturnahe Maßnahmen zu erfolgen; für 
den vorsorgenden Grundwasserschutz sowie 
für einen ausgeglichen 
Niederschlagsabflusshaushalt ist auch durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege Sorge zu tragen. 
 
EU-Wasserrahmenrichtlinie 

Regenwasserbewirtschaftung. 
 
 

 
 
 
Der zugelassene Versiegelungsgrad 
(GRZ von 0,7) bleibt mit der Änderung 
unverändert. 
 

Klima § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
sind insbesondere Luft und Klima auch durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu schützen; dies gilt 
insbesondere für Flächen mit günstiger 
lufthygienischer oder klimatischer Wirkung, 
wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete 
oder Luftaustauschbahnen; dem Aufbau 
einer nachhaltigen Energieversorgung, 
insbesondere durch zunehmende Nutzung 
erneuerbarer Energien kommt einer 
besonderen Bedeutung zu. 
 
§ 1 Abs. 5 BauGB 

Bauleitpläne sollen auch in Verantwortung 
für den allgemeinen Klimaschutz dazu 
beitragen, die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen und zu entwickeln. 

 
Der zugelassene Versiegelungsgrad 
(GRZ von 0,7) bleibt mit der Änderung 
unverändert. 
 
Weiterhin Berücksichtigung der 
umgebenden Grünstrukturen sowie 
Festsetzung von Baumpflanzungen als 
klimaausgleichende Strukturen. 

Landschaft und 
Ortsbild 

§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres 
eigenen Wertes und als Grundlage für Leben 
und Gesundheit des Menschen auch in 
Verantwortung für die künftigen 
Generationen im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze so zu schützen, 
dass die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft auf Dauer gesichert sind. 
 
§ 1 Abs. 6 BNatSchG 

Freiräume im besiedelten und 
siedlungsnahen Bereich einschließlich ihre 
Bestandteile, wie Parkanlagen, großflächige 
Grünanlagen und Grünzüge, Wälder und 
Waldränder, Bäume und Gehölzstrukturen, 
Fluss- und Bachläufe mit ihren Uferzonen 
und Außenbereichen, stehende Gewässer, 
Naturerfahrungsräume sowie gartenbau- und 
landwirtschaftlich genutzte Flächen, sind zu 

 
Berücksichtigung und Erhalt der 
vorhandenen Grünstrukturen.  
 
Neupflanzungen von kleinkronigen 
Einzelbäumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßnahmen wie oben genannt. 
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erhalten und dort, wo sie nicht in 
ausreichendem Maße vorhanden sind, neu 
zu schaffen. 

Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter 

§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB 

Belange der Baukultur, des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, 
die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen, 
Plätze von geschichtlicher, künstlerischer 
oder städtebaulicher Bedeutung und die 
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 

 
Im Plangebiet sind keine Denkmäler 
vorhanden. 

 
 
Fachplanung 
 
Landesentwicklungsplan  
(Fortschreibung 2021) 
 
 
 

Die Gemeinde Börnsen befindet sich auf der Siedlungsachse Hamburg – 
Geesthacht, innerhalb des 10 km-Umkreises der Stadt Hamburg sowie 
des Mittelzentrums Geestacht und des Mittelzentrums Wentorf. Die 
Stadtrandkerne sollen im engen räumlichen Zusammenhang mit einem 
übergeordneten zentralen Ort Versorgungsaufgaben wahrnehmen.  
Die Gemeinde befindet sich aufgrund ihrer naturräumlichen und 
landschaftlichen Voraussetzungen und Potenziale sowie ihrer 
Infrastruktur innerhalb eines Entwicklungsraums für Tourismus und 
Erholung.  

Regionalplan Das Planänderungsgebiet bzw. die Gemeinde Börnsen befindet sich auf 
der Siedlungsachse Hamburg-Geesthacht und besitzt, aufgrund ihrer 
räumlichen Zuordnung zu der Siedlungsachse besondere 
Entwicklungsvoraussetzungen.  
Die Dalbekschlucht, an der Ostgrenze der Gemeinde, ist als 
Naturschutzgebiet dargestellt. Die Moorwiesen, im Süden der Gemeinde, 
sind zum Schutz unbesiedelter Freiräume und im Sinne einer 
ausgewogenen Freiraum- und Siedlungsentwicklung als regionaler 
Grünzug ausgewiesen. 

Landschaftsprogramm 
 

Der morphologisch bedeutende Steilabfall des Geestplateaus zum Elbtal 
hin, zusammen mit der Dalbekschlucht, ist als Geotop  „Elbsteilufer 
Börnsen – Geesthacht – Lauenburg, der Gemeinden Börnsen, 
Escheburg, Schnakenbek, Städte Geesthacht und Lauenburg“ 
ausgewiesen.  
Das Plangebiet bzw. Gemeinde Börnsen befindet sich innerhalb eines 
„Gebietes mit besonderer Erholungseignung“.  
Die Dalbekschlucht ist als Naturschutzgebiet sowie als FFH-Gebiet im 
Landschaftsprogramm dargestellt. 

Landschaftsrahmenplan 
(2020) 

Das Plangebiet ist als „Gebiet mit besonderer Erholungseignung“ im 
Landschaftsrahmenplan dargestellt. Neben der Landschaftsvielfalt ist 
auch das landschaftstypische Erscheinungsbild mit seiner 
Unverwechselbarkeit als Ausdruck für die Eignung einer Landschaft für 
die Erholung anzusehen. Die Landschaftsteile, welche die 
Erholungseignung bestimmen, sind zu sichern und naturverträglich zu 
entwickeln.  
Der morphologisch bedeutende Steilabfall des Geestplateaus zum Elbtal 
hin zusammen mit der Dalbekschlucht ist als Geotop  „Elbsteilufer 
Börnsen – Geesthacht – Lauenburg, der Gemeinden Börnsen, 
Escheburg, Schnakenbek, Städte Geesthacht und Lauenburg“ 
ausgewiesen.  
Das Naturschutzgebiet Dalbekschlucht ist als Schwerpunktbereich im 
überregionalen Biotopverbundsystem dargestellt. 
Eine Nebenverbundsachse verläuft südlich des Plangeltungsbereiches, 
am Elbhang längs. 

Landschaftsplan 
 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Börnsen, der die Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege der Gemeinde konkretisiert 
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hat, liegt mit der 1. Teiländerung, seit 2003 vor. Der Landschaftsplan 
stellt für die Planänderungsfläche Gewerbefläche dar. 

 
Fachgutachten 
Von der bulwiengesa AG wurde in November 2019 eine Standort, Markt- und 
Wirkungsanalyse durchgeführt mit dem Ergebnis, dass das Projektvorhaben erweiterter 
Ersatzneubau Lebensmitteldiscounter Zwischen den Kreiseln 10 in Börnsen – OT Neu-
Börnsen in der untersuchten Dimensionierung aus gutachtlicher Sicht insgesamt als 
ausreichend tragfähig und verträglich zu bewerten ist.  
Eine projektinduzierte Gefährdung der lokalen und überörtlichen Nahversorgung sowie 
schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche können aufgrund der mäßigen 
Umsatzumverteilung in Neu-Börnsen bzw. geringen bis marginalen Umverteilungswirkungen 
an den sonstigen untersuchten Standortbereichen ausgeschlossen werden. 
Das Vorhaben trägt vielmehr dazu bei, die Nahversorgung in Börnsen aufgrund des 
prospektiven Markauftritts des modernen Lebensmitteldiscounters zukunftsfähig 
abzusichern.  
 
Zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Belange ist eine artenschutzrechtliche 
Potenzialanalyse im Dezember 2020 von Dipl. Biol. Nora Wuttke aus Mustin durchgeführt 
worden. Die Ergebnisse sind unter Ziffer 3.2.3. beschrieben.  
 
Weitere Fachgutachten zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 sind nicht vorgesehen.  
 
 
3.2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN DER 
 ERHEBLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN JE SCHUTZGUT EINSCHLIESSLICH 
 ETWAIGER WECHSELWIRKUNGEN 
 
Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Im Besonderen sind 
auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. § 1a Abs. 3 BauGB i. V. 
m. § 18 Abs. 1 BNatSchG die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch die 
Festsetzung einer Fläche für Gemeinbedarf zu beurteilen und Aussagen zu Vermeidung, 
Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln.  
 
 
3.2.1 Schutzgut Mensch  
 
3.2.1.a Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, 
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden  
Erholung 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit einer Landschaft, Bebauungs- und Versiegelungsgrad sowie 
Infrastruktur zur naturverträglichen Erholung wie u.a. Fuß-, Reit- und Fahrradwege 
bestimmen u.a. die Eignung einer Fläche für die Erholung. 
Die Planänderungsfläche ist bereits mit einem Verbrauchermarkt und zugehörenden PKW- 
Stellplätzen bebaut. Die Fläche hat keine direkte Bedeutung bzw. Auswirkung für die 
Erholung.  
Lärm 
Die zusätzliche Verkaufsfläche dient in erster Linie zur Ausgestaltung einer zeitgemäßen 
Ladeneinheit. Somit ist zusätzliche Straßenverkehrslärmimmissionen aufgrund erhöhter 
zugelassener Verkaufsfläche nicht zu erwarten 
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3.2.1.b Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  
Erholung 
Eine Auswirkung auf der Erholungsfunktion der Fläche hat die Erhöhung der Verkaufsfläche 
kaum. 
Lärm 
Zusätzliche Lärmimmissionen sind nicht zu erwarten. 
 
3.2.1.c Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 
Eingrünung der Fläche durch Baumpflanzungen erhöht das positive Empfinden einer 
bebauten Fläche. 
Andere nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten.  
 
 
3.2.2 Schutzgut Pflanzen 
 
3.2.2.a Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, 
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden  
Die Vegetation eines Gebietes ermöglicht eine Beurteilung der Standortverhältnisse, 
Nutzungen und Vorbelastungen sowie der Eignung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. 
 
Die Planänderungsfläche ist bereits mit einem Verbrauchermarkt und dazugehörenden 
PKW-Stellplätze bebaut. Die Grundflächenzahl mit 0,7 sowie die vorhandenen Die 
Knickstruktur inkl. Schutzstreifen an der östlichen Plangrenze bleibt mit der Planänderung 
unverändert.  
Die Knickstruktur gehört zu den gesetzlich geschützten Biotopen in Schleswig-Holstein. 
 
Es kommen keine Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtline im Planungsraum vor. 

 
3.2.2.b Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  
Da die im Ursprungsplan festgesetzte Grundflächenzahl von 0,7 unverändert bleibt, werden 
keine zusätzlichen Flächen versiegelt im Vergleich mit dem Ursprungsplan.   
Die vorhandene Knickstruktur innerhalb des Änderungsbereichs bleibt erhalten.  
 
3.2.2.c Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 
Es werden Maßnahmen getroffen zum Schutz und Ergänzung der Baum- und 
Gehölzstrukturen. 
Zu den beiden Straßenseiten hin in Richtung Norden sowie Westen werden private 
Grünflächen mit Baumpflanzungen zur Eingrünung des Sondergebietes festgesetzt. 
 
 
3.2.3 Schutzgut Tiere 
 
3.2.3.a Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, 
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden  
 
Die Planänderungsfläche ist mit einem Verbrauchermarkt und zugehörenden Stellplätzen für 
PKW überbaut. Die versiegelten Flächen bieten kaum Lebensraum für wild lebende Tiere der 
streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten. Die Knickstruktur an der 
östlichen Plangrenze dagegen, bietet u.a. für Vogelarten der Gehölze wichtiger Nist- und 
Nahrungsraum. Das Gebäude können Quartiere von Fledermausarten und Brutvogelarten 
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beherbergen, weshalb im Zuge von Sanierungs- /Abrissmaßnahmen mit dem Eintreten von 
Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu rechnen ist. Aus diesem Grund ist 
eine artenschutzrechtliche Potenzialanalyse von Dipl.-Biol. Nora Wuttke aus Mustin im 
Dezember 2020 durchgeführt worden mit folgenden Ergebnisse: 
Im Außenbereich sowie im Dachboden verfügt das Gebäude über Potenzial für 
Brutvogelniststandorte für gebäudebewohnende Kleinvogelarten, wie z.B. Haussperling, 
Bachstelze oder Haustorschwans sowie für gebäudebewohnende Fledermausarten wie z.B. 
Zwergfledermaus, Mückenfledermaus und Breitflügelfledermaus. Die Strukturen des 
Gebäudes (Fassadenverkleidung, Dachboden) sind als Tagesquartier und als Wochenstube 
(Fortpflanzungsstätte) für Fledermäuse geeignet.   
 
3.2.3.b Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  
Bei der Planänderung handelt es sich um eine Erhöhung der Verkaufsfläche mit 263 m². Die 
Grundflächenzahl bleibt bei 0,7, die versiegelten Flächen bleiben unverändert. Die 
vorhandene Gehölzstruktur (Knick einschl. Schutzstreifen) wird von der Änderung nicht 
betroffen.  
 
Brutvögel der Gebäude 
Das Tötungsverbot gemäß § 44, Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann eintreten, wenn das Gebäude 
während der Brutzeit abgerissen wird und dabei Nester und Eier zerstört oder Jungvögel und 
Altvögel getötet werden. Auch das Störungsverbot gemäß § 44, Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
käme zu Tragen. Mit Bauzeitenregelungen kann das Tötungsverbot ausgeschlossen werden. 
In jedem Fall tritt jedoch das Schädigungsverbot im Sinne von § 44, Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG 
(Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) ein. Es sind daher 
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 
 
Fledermausarten der Gebäude 
Ein Abriss des Aldi-Markts kann zu einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
gemäß § 44, Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG und bei Anwesenheit von Fledermäusen sogar zum 
Eintreten des Tötungsverbotes gemäß § 44, Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie des 
Störungsverbotes gemäß § 44, Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG führen. Zum Schutz der Brutvögel 
muss der Abriss ohnehin außerhalb der Brutzeit erfolgen, (vgl. vorheriger Absatz). Die 
Brutzeit umfasst auch die Wochenstubenzeit (Fortpflanzungszeit) der Fledermäuse, wodurch 
mit dieser Bauzeitenregelung Vögel und Fledermäuse gleichermaßen während ihrer 
Fortpflanzungszeiten geschützt werden können und müssen. Die Gebäudestrukturen können 
von Fledermäusen jedoch auch außerhalb der Wochenstubenzeit (bzw. außerhalb der 
Brutzeit der Vögel) als Zwischenquartier genutzt werden, weshalb die Anwesenheit von 
Fledermäusen ganzjährig zu berücksichtigen ist. Daher sind vor einem Abriss des Gebäudes 
unbedingt weitere artenschutzrechtliche Überprüfungen zum Vorhandensein von 
Fledermausquartieren durchzuführen, um die Belange gemäß § 44, Abs. 1 BNatSchG zu 
beachten.  
 
3.2.3.c Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: 
 
Bauzeitenregelungen / Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen: 
Die Eingriffe in Gebäude sowie in Gehölzen, sind zur Vermeidung des Tötens oder 
Verletzens von Fledermäusen und Vögeln und des Zerstörens von Eiern außerhalb der Zeit, 
der Sommerquartierzeit und der Brut und Jungenaufzucht durchzuführen bzw. in der Zeit von 
01. Oktober bis 28./29. Februar durchzuführen. Der Abriss der Gebäude ist nur außerhalb 
der Sommerquartierzeiten vom 01.12. bis 28./29.02 zulässig. 
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Sofern durch eine Vogel- und Fledermauskartierung nachgewiesen wird, dass keine 
Quartiernutzung der Gebäude erfolgt („Negativnachweis“), ist ein Abriss auch zu anderen 
Zeiten möglich. Dies ist im Einzelfall mit der UNB abzustimmen. 
Unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen sind keine artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu erwarten.  
 
Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen: 
Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme für gebäudebrütende Vogelarten 
Es werden Nistkästen für Sperlinge und andere Gebäudebrüter als Ausgleichmaßnahme am 
neuen Gebäude oder an Gebäuden in der direkten Umgebung anzubringen oder an dem 
neuen Gebäude äquivalente Strukturen zu schaffen, welche Brutvögeln als Quartier dienen 
können. Anzahl und Typ der Nistkasten sowie Ort der Anbringung sind mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen.   
 
Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme für die Fledermausarten der Gebäude 
Als Ausgleich für (potenzielle) Fledermausquartiere sind am neuen Gebäude oder an 
Gebäuden in der direkten Umgebung äquivalente Strukturen zu schaffen oder 
Fledermauskästen in ausreichender Zahl anzubringen. Anzahl und Typ der 
Fledermauskästen sowie Ort der Anbringung sind mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen.   
 
 
3.2.4 Schutzgut Boden  
 
3.2.4.a Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, 
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden  
Mit Grund und Boden soll gemäß § 1a (2) BauGB sparsam umgegangen werden.  
 
Böden erfüllen eine Vielzahl von Funktionen sowohl im Naturhaushalt als auch im 
sozioökonomischen System. Sie dienen als Standort für Flora und Fauna sowie als 
Puffermedium für den Wasserhaushalt.  
 
Die Planfläche ist, abgesehen von der Knickstruktur mit einschl. Schutzstreifen an der 
Ostgrenze, bereits mit Verbrauchermarkt und Stellplätzen voll versiegelt. Der Ursprungsplan 
erlaubt eine Grundflächenzahl von 0,7.  
 
3.2.4.b Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  
Mit der 2. Änderung bleibt die Grundflächenzahl unverändert. Eine zusätzliche Versiegelung 
ist somit nicht zugelassen. Durch die Festsetzung einer privaten Grünfläche an der Nord 
sowie Westseite des Sondergebietes wird die Fläche des Sondergebietes sogar verkleinert 
in Vergleich mit dem Ursprungsplan. Die Betroffenheit des Schutzgutes Boden wird nicht 
erhöht. Ein Ausgleich für das Schutzgut Boden ist nicht erforderlich.  
 
3.2.4.c Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 
Keine 
 
 
3.2.5 Schutzgut Wasser 
 
3.2.5.a Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, 
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden  
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Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung 
im Sinne von § 1 (5) BauGB so zu erarbeiten, dass auch nachfolgenden Generationen, ohne 
Einschränkungen, alle Optionen der Gewässernutzung offen stehen.  
Die Planfläche ist, abgesehen von der Knickstruktur mit einschl. Schutzstreifen an der 
Ostgrenze, bereits mit Verbrauchermarkt und den Stellplätzen voll versiegelt. Der 
Ursprungsplan erlaubt eine Grundflächenzahl von 0,7.  
Abgesehen von dem Straßengraben an der B 207 im Norden, ist kein Oberflächengewässer 
innerhalb der Planänderungsfläche vorhanden.  
 
3.2.5.b Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  
Bei Durchführung der Planung werden keine zusätzlichen Versiegelungen in Vergleich mit 
der Ursprungsplanung zulässig. Eine erhöhte Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist 
aufgrund der Planänderung nicht zu erwarten. 
 
3.2.5.c Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 
Es ist vorgesehen das anfallende Niederschlagswasser von den Stellplätzen über offene 
Rigolen und Mulden innerhalb der privaten Grünfläche versickern zu lassen.  
 
 
3.2.6 Schutzgut Luft 
 
3.2.6.a Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, 
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden  
Die zentrale Funktion des Schutzgutes Luft ist der lufthygienische Ausgleich der anthropogen 
entstandenen Belastungen. Hierbei fungiert Luft als Trägermedium, wobei die Luftqualität 
definiert wird über den Grad der Belastung (Anreicherung) durch Schadstoffe, Stäube und 
Gerüche. Außerdem fungiert Luft auch als Transportmedium, indem Schadstoffe 
weitergeleitet werden. 
Als Oberziel einer wirksamen Vorsorge vor Luftverunreinigungen lässt sich formulieren: Die 
nachhaltige Sicherung und Entwicklung einer Luftqualität, die gesunden (abiotischen) 
Lebensgrundlagen, standorttypische Entwicklungen von Pflanzen und Tiere sowie die 
menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden sind zu gewährleisten. 
 
Infolgedessen ergeben sich zwei Zielrichtungen bei der Betrachtung des Schutzgutes Luft: 
1. Menschliche Gesundheit und menschliches Wohlbefinden 
2. Schutzökologische Systeme 
 
Unter den lufthygienischen Hauptbeeinträchtigungsfaktoren sind vor allem die Emissionen 
von Gasen, Staub, Aerosolen und Abwärme zu nennen. 
 
3.2.6.b Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  
Die Planung verursacht keine Erhöhung der Versiegelung. Die vorhandene Knickstruktur im 
Osten bleibt unverändert erhalten. Aufgrund der Planänderung sind keine 
Beeinträchtigungen in das Schutzgut Luft zu erwarten.  
 
3.2.6.c Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 
Keine 
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3.2.7 Schutzgut Klima 
 
3.2.7.a Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, 
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden  
Klima ist die für einen Ort oder eine Landschaft typische Zusammenfassung aller 
bodennahen Zustände der Atmosphäre und Witterung, welche Boden, Pflanzen, Tiere und 
Menschen beeinflusst und die sich während eines Zeitraumes von vielen Jahren einzustellen 
pflegen. Das Klima in der freien Landschaft ist weitgehend von natürlichen Gegebenheiten 
abhängig.  
Das Planänderungsgebiet liegt zwischen dem Klimabezirk der atlantischen und kontinentalen 
Klimazone. 
Das kennzeichnende Großklima ist als feucht temperiertes, atlantisch-subkontinentales 
Klima mit relativ kühlen, feuchten Sommern und milden Wintern zu beschreiben.  
 
3.2.7.b Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  
Durch die Planänderung bleibt der Versiegelungsgrad unverändert, es wird somit keine 
zusätzlichen Flächen überbaut bzw. versiegelt. 
Die Knickstruktur an der Ostgrenze wird durch die Planänderung nicht betroffen. Sie haben 
eine gewisse klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion.  
 
3.2.7.c Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 
Die Knickstruktur mit Schutzstreifen wird weiterhin zum Erhalt festgesetzt. 
Die Festsetzung einer privaten Grünfläche an der nördlichen sowie westlichen Seite des 
Sondergebietes sowie das Anpflanzungsgebot von mindestens 11 standortheimischen 
kleinwüchsigen Laubbäumen tragen zu einer positiven Auswirkung für das Lokalklima bei. 
 
 
3.2.8 Schutzgut Landschaft 
 
3.2.8.a Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, 
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden  
Unter dem Schutzgut Landschaft wird das Landschaftsbild als äußere Erscheinungsform von 
Natur und Landschaft ebenso erfasst, wie der Bestandteil des Naturhaushaltes, der 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere bildet. 
Das Lebensraumpotential der Landschaft für Pflanzen und Tiere besteht aus den vielfältigen 
Beziehungen der abiotischen Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft untereinander und 
zueinander.  
Das Landschaftsbild ist das Bild, das sich ein Mensch von einer Landschaft aufgrund 
verschiedener Einflüsse, die er erlebt und denen er unterworfen ist, macht. Das 
Erscheinungsbild der Landschaft wird bewertet nach den Kriterien Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit, deren Grundlage das Zusammenwirken der Landschaftsfaktoren Relief/Boden, 
Vegetationsstrukturen, Gewässer und Nutzungsformen bildet. Die Qualität des 
Landschaftsbildes ist aus einem landschaftlichen Gefüge abzuleiten, das über die Grenzen 
des Plangebietes weit hinausgeht. 
 
Die Planänderungsfläche ist bereits vom vorhandenen Verbrauchermarkt mit zugehörenden 
Stellplätzen verbaut. Die vorhandene Knickstruktur im Osten bildet dort eine einrahmende 
Grenze in Richtung Osten.   
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3.2.8.b Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  
Die Betroffenheit der Landschaft hängt eng mit der Betroffenheit der anderen Schutzgüter 
zusammen. Auswirkungen entstehen insbesondere durch die Flächenversiegelung und  
–inanspruchnahme, auch in Verbindung mit der Errichtung von Baukörpern, die zu einem 
Verlust von Naturnähe, Eigenart und Vielfalt führen. 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 ermöglicht keine zusätzliche Versiegelung im 
Vergleich mit der Ursprungsplanung. Mit der Änderung wird die Geschossigkeit von ll auf l 
reduziert. Somit wird auch der Baukörper im Volumen reduziert, was für das Landschaftsbild 
eine Verbesserung darstellt.  
 
3.2.8.c Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 
Die Festsetzung einer privaten Grünfläche an der nördlichen sowie westlichen Seite des 
Sondergebietes sowie die textliche Festsetzung, dass mindestens 11 standortheimischen, 
kleinwüchsige Laubbäume zu pflanzen sind, sorgen für eine ortsbildgerechte Eingrünung des 
Sondergebietes. 
Durch die Festsetzung von Baumpflanzungen auf der Fläche wird das Landschaftsbild an 
der Stelle zusätzlich bereichert. 
 
 
3.2.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
3.2.9.a Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, 
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden  
Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von 
gesellschaftlicher Bedeutung, die architektonisch wertvollen Bauten oder archäologische 
Schätze darstellen und deren Nutzbarkeit durch entsprechende Vorhaben eingeschränkt 
werden könnten. 
Innerhalb bzw. im Bereich der Planfläche sind keine Kulturdenkmäler vorhanden. Es sind 
keine Kultur- und sonstige Sachgüter im Bereich der Planfläche zu erkennen.  
 
3.2.9.b Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  
Es sind keine Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut „Kultur- und sonstige 
Sachgüter“ bei der Umsetzung der Planung zu erwarten. 
 
3.2.9.c Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 
keine  
 
 
3.2.10 Wechselwirkungen 
 
Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich 
gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe 
Wirkungszusammenhänge unter den Schutzgütern zu betrachten. Die aus methodischen 
Gründen auf Teilsegmente des Naturhaushaltes, die sogenannten Schutzgüter, bezogenen 
Auswirkungen betreffen also ein stark vernetztes komplexes Wirkungsgefüge.  
 
Die Planänderung führt zu keiner Änderung der Versiegelungsgrad und somit zu keinem 
zusätzlichen Verlust der Funktion dieser Böden, wozu auch die Speicherung von 
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Niederschlagswasser zählt. Es werden keine Gehölzstrukturen durch die Planänderung 
betroffen.   
Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende 
Wechselwirkungen sind im Planänderungsgebiet nicht zu erwarten. 
 
 
3.2.11 Auswirkungen durch Bauphase, Abfälle, und ihre Beseitigung und Verwertung 
 
3.2.11.1 Bau der geplanten Vorhaben einschließlich Abrissarbeiten 
Für die Bauphase können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hierzu greifen die 
Regelungen der nachgelagerten Genehmigungsverfahren, so dass eventuelle 
Umweltauswirkungen aufgrund der Umsetzung der Planung vermieden werden können. 
 
3.2.11.2 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 
Zur Art und Menge der Abfälle, insbesondere Ab- und Aufbruchmaterialien, die aufgrund der 
Umsetzung der Planung anfallen, können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Ihre 
umweltschonende Beseitigung und Verwertung wird durch entsprechende fachgesetzliche 
Regelungen sichergestellt.  
 
3.2.11.3 Eingesetzte Techniken und Stoffe 
Zu den eingesetzten Techniken und Stoffen, die in den durch die Planung ermöglichten 
Vorhaben verwendet werden, können keine konkreten Angaben gemacht werden. Auf der 
Planebene nicht absehbare Umweltauswirkungen sind auf der Zulassungsebene zu prüfen. 
 
3.2.11.4 Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen 
Die Planung ermöglicht keine Vorhaben, von denen die Gefahr schwerer Unfälle oder 
Katastrophen ausgeht. Im Umfeld des Plangebietes befinden sich auch keine Gebiete oder 
Anlagen, von denen eine derartige Gefahr für die zukünftigen Nutzungen im Plangebiet 
ausgeht. 
 
 
3.2.12 Beschreibung und Bewertung von Planungsalternativen 
 
3.2.12.1 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung 
der Ziele und des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. 
 
Bei der Planänderung handelt es sich um eine Erhöhung der zugelassenen Verkaufsfläche 
von 807 m² auf 1.070 m², um den dort ansässigen Lebensmitteldiscounter bzw. die 
Nahversorgung in Börnsen zukunftsfähig abzusichern.  
Da es sich um eine geringfügige Erweiterung eines am Standort ansässigen 
Lebensmitteldiscounters handelt und die Erweiterung zur Ausgestaltung einer zeitgemäßen 
Ladeneinheit und der Anpassung an die aktuellen Vertiebskonzepte vorgesehen ist, kommt 
eine anderweitige Planmöglichkeit nicht in Betracht. 
 
3.2.12.2 Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde der heutige Stand und Größe des dort ansässigen 
Verbrauchermarkts (Lebensmitteldiscounter) weiterhin Bestand haben. Eine Möglichkeit für 
den Lebensmitteldiscounter zur Ausgestaltung einer zeitgemäßen Ladeneinheit wird nicht 
möglich sein.   
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3.3 ZUSÄTZLICHE ANGABEN: 
 
3.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der 
Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind  
 
Die wichtigsten Merkmale der im Rahmen der Umweltprüfung verwendeten technischen 
Verfahren werden in den jeweiligen Fachgutachten beschrieben. Sie entsprechen dem 
gegenwärtigen Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden. Die für die 
Umweltprüfung auf der Ebene des Bebauungsplanes erforderlichen Erkenntnisse liegen vor, 
soweit sie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bebauungsplanes in angemessenerer 
Weise verlangt werden können. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 
sind nicht aufgetreten, insbesondere liegen keine abwägungsrelevanten Kenntnislücken vor.  
 
 
3.3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt (Monitoring)  
 
Die Überwachung erfolgt im Rahmen von fachgesetzlichen Verpflichtungen zur 
Umweltüberwachung nach Bundesimmissionsschutz- (Lärm, Luftqualität), 
Bundesbodenschutz- (Altlasten), Wasserhaushalts- (Gewässer), Bundesnaturschutzgesetz 
(Umweltbeobachtung) sowie ggf. weiterer Regelungen. Damit sollen unvorhergesehene 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die infolge der Planrealisierung auftreten, 
erkannt werden.  
 
 
3.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Im Rahmen des Umweltberichtes werden der Umweltzustand und die besonderen 
Umweltmerkmale im derzeitigen Zustand schutzbezogen dargestellt und die Wirkungen auf 
die Umwelt bewertet. So können die besonderen Empfindlichkeiten von Umweltmerkmalen 
gegenüber der Planung herausgestellt und Hinweise auf ihre Berücksichtigung gegeben 
werden. 
 
Das übergreifende Planungsziel ist die Festsetzung einer Verkaufsfläche von 1.070 m², statt 
die im Ursprungsplan festgesetzte maximale Geschossfläche von 1.200 m², um den dort 
ansässigen Lebensmitteldiscounter eine Ausgestaltung einer zeitgemäßen Ladeneinheit zu 
ermöglichen.  
Mit der Umsetzung der Planänderung werden keine neuen Flächen versiegelt. Die im 
Ursprungsplan festgesetzte Grundflächenzahl von 0,7 bleibt bestehen. Zusätzlicher 
Ausgleich ist somit nicht erforderlich.  
 
Die kleinklimatische Situation wird durch die Umsetzung der Planänderung nicht verändert. 
Der zugelassene Versiegelungsgrad bleibt unverändert. 
Die vorhandene Knickstruktur einschl. Schutzstreifen an der östlichen Plangrenze wird 
weiterhin durch Festsetzungen zum Erhalt gesichert.  
Über eine private Grünfläche mit Baumpflanzungen an der Nord- sowie an der Westseite des 
Sondergebietes, wird das Sondergebiet ortsbildgerecht eingegrünt.  
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minimierung der erheblichen Umweltauswirkungen durch die 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde Börnsen keine nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind.  
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4. GRÜNORDNUNGSPLANUNG 
 
4.1 EINGRIFFS- UND AUSGLEICHSERMITTLUNG 
 
Für alle Eingriffe in den Naturhaushalt und in das Landschaftsbild gilt generell, dass diese so 
gering wie möglich zu halten sind und unvermeidbare Beeinträchtigungen durch geeignete 
Maßnahmen auszugleichen sind (§ 14, § 15 BNatSchG). 
 
Bei der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 handelt es sich überwiegend um die 
Festsetzung einer Verkaufsfläche von 1.070 m², statt die im Ursprungsplan (Bebauungsplan 
Nr. 19) festgesetzte Geschossfläche von 1.200 m². Die im Ursprungsplan festgesetzte 
Grundflächenzahl von 0.7 bleibt mit der 2. Änderung unverändert. Eine zusätzliche 
Versiegelung im Vergleich mit dem Ursprungsplan ist somit nicht zugelassen. Es wird somit 
keine zusätzliche Beeinträchtigung in die Schutzgüter Boden und Wasser im Vergleich mit 
dem Ursprungsplan. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich. 
 
 
4.2 GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 
 
Gestaltungsmaßnahmen (§ 9 (1) 25a/b BauGB) 

Private Grünfläche  

Die Flächen zwischen dem Straßenraum und der Baugrenze im Norden und im Westen des 
Sondergebietes, sind als Grünflächen anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die Flächen 
sind mit geeigneten Bodendecker, Stauden oder Kraut- und Rasenansaat zu begrünen. Auf 
den Flächen sind mindestens 8 kleinwüchsige Laubbäume (vgl. unten) zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten.  

Baumpflanzungen  

Innerhalb des Planänderungsgebietes sind mindestens 11 kleinwüchsige  Laubbäume zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten, davon sind mindestens 8 Bäume in die Grünflächen 
nördlich und westlich des Sondergebietes zu pflanzen. Bei nachhaltiger Beeinträchtigung 
ihrer Vitalität oder ihrem Abgang sind sie umgehend mit Bäumen gleicher Art zu ersetzen. 
Die Anwuchspflege ist für 3 Jahre sicherzustellen. Die Baumpflanzung dient u.a. zur 
landschaftsgerechten Einbindung des Baugebietes in das Ortsbild. 
  
Empfohlen werden hier die folgenden Arten: 
Feldahorn (Acer campestre Elsrijk) Mehlbeere (Sorbus aria Majestica) 

Kugelspitzahorn (Acer platanoides Globosum ) Oxelbeere (Sorbus intermedia Brouwers) 

Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna) Säulen-Mehlbeere (Sorbus x thurigiaca Fastigiata) 

Pflaumenblättriger Weißdorn (Crataegus crus-galli) Stadtlinde (Tilia cordata Rancho) 

Blumenesche (Fraxinus ornus)  

 
Pflanzgut: Hochstämme 3xv. m.B., mind. 18-20 Stammumfang.  
Die Baumstandorte innerhalb des Sondergebietes sind als offene, mindestens 10 m² große 
Baumscheiben, ohne Versiegelung herzustellen und zu mulchen oder mit geeigneten 
bodendeckenden Stauden, Wildrosenarten (jedoch nicht Rosa rugosa; geeignet ist z.B. die 
Ackerrose Rosa repens "Alba") oder Grasansaat zu unterpflanzen. Dabei ist eine 
Mindestbreite von 2,0 m durchwurzelbaren Raumes zu gewährleisten und zusätzlich sind 
geeignete Maßnahmen gegen das Über-/Anfahren mit Kfz vorzusehen. Damit soll der 
zukünftige Wurzelraum des Baumes gesichert und der Baum selbst vor mechanischen 
Schäden geschützt werden. Standorte für Leuchten, Trafostationen, Werbetafeln etc. sind 
innerhalb dieser Baumstreifen unzulässig.  
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Die Bäume sind in Pflanzlöcher 150 x 150 cm, 80 cm tief, mit 1/3 Kompost und 2/3 
Mutterboden zu pflanzen. Um die Standsicherheit zu gewährleisten, sind die Bäume jeweils 
mit drei 2,5 m langen, rundstabgefrästen Stützpfählen aus unbehandelter Lärche mit 8 cm 
Durchmesser zu verankern. Die Pfähle sind nach Aushub der Pflanzgruben, noch vor der 
Pflanzung, etwa 50 cm tief in den Boden zu schlagen.  
Die Pflanzarbeiten sind fachgerecht auszuführen. 
 
 
Im Übrigen gelten die grünordnerischen Festsetzungen des Ursprungsplanes 
(Bebauungsplan Nr. 19). 
 
 
 

5. VER- UND ENTSORGUNG, LEITUNGSSICHERUNGEN 
 
Elektrizität 
Die Versorgung mit Elektrizität erfolgt bei Neubauten über die Gas- und Wärmedienst 
Börnsen GmbH (GWB). 
 
Abwasser- und Regenwasserbeseitigung 
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über zentrale Anlagen des Abwasserverbandes der 
Lauenburgischen Bille- und Geestrandgemeinden.  
Die Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgt über eine Rigolen- und 
Muldenversickerung, überschüssiges Niederschlagswasser ist in das örtliche System 
einzuleiten. 
 
Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung wird in Börnsen von der Gemeinde über die Gas – und 
Wärmedienste Börnsen GmbH (GWB) sichergestellt. Die Gemeinde besitzt ein eigenes 
Wasserwerk nördlich des Rathauses. 
 
Abfallentsorgung 
Die Aufgabe der Abfallentsorgung führt die Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) im Auftrage 
des Kreises Herzogtum Lauenburg (öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger) als beauftragter 
Dritter durch. 
Die Entsorgung erfolgt gemäß der Satzung über die Abfallwirtschaft des Kreises Herzogtum 
Lauenburg (Abfallwirtschaftssatzung). 
Diese regelt die Entsorgung von Abfällen (z.B. Behälterausstattung, Abfuhrrhythmus und 
Bereitstellung).  

 
Löschwasser 
Laut Erlass des Innenministeriums vom 30. August 2010 – IV 334-166.701.400 – ist für das 
Gebiet eine Löschwassermenge von 96 m³/h, für eine Löschdauer von 2 h bereitzuhalten.  
 
Tiefbauarbeiten 
Vor Beginn erforderlicher Tiefbauarbeiten für die Erschließungsarbeiten sowie für die 
Verlegung der Ver- und Entsorgungsanlagen ist die genaue Kabellage der 
Stromversorgungsleitungen bei den zuständigen Betriebsstellen der Versorgungsträger zu 
erfragen. 
 
Die Schutzmaßnahmen des Merkblatts „Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“ 
sind zu berücksichtigen. 
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Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 
dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der 
Deutschen Telekom Technik GmbH, Fackenburger Allee 31, in 23554 Lübeck und/oder 
anderen Anbietern, so früh wie möglich, mindestens drei Monate vor Baubeginn, schriftlich 
angezeigt werden. 
 
Überörtliche Versorgungsleitungen (Leitungssicherungen) 
In der Nähe des Plangebietes und in Teilen des Plangebietes verlaufen erdverlegte 
Hochdruckleitungen für Gas. Bei diesen Leitungen ist je ein Schutzstreifen zu beachten. Der 
Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung und von tiefwurzelndem Pflanzenwuchs frei zu 
halten. Maßnahmen in dem Bereich dürfen nur in Abstimmung mit den betroffenen 
Versorgungsunternehmen bzw. –institutionen erfolgen.  
Die nachstehend aufgeführten Einrichtungen sind zurzeit die Nutzer der Leitungen. Sollte 
eine Änderung der Nutzer zur einen späteren Zeitpunkt erfolgen, so sind diese zu 
kontaktieren: 
 

Objektname Betreiber Leitungstyp Leitungsstatus 

300 ST/200 ST-16 HanseWerk AG Gashochdruckleitung Betriebsbereit / 
in Betrieb 

MEHAL (Mecklenburg-
Hamburg-Leitung) 

BP Europe SE Gashochdruckleitung Betriebsbereit /  
in Betrieb 

- BP Europe SE Gashochdruckleitung Betriebsbereit /  
in Betrieb 

Optimierungsleitung Börnsen 
2006 DN 150 ST-PN84 

GWB Gas und 
Wärmedienst 
Börnsen GmbH 

Gashochdruckleitung Betriebsbereit /  
in Betrieb 

- HanseWerk AG Gashochdruckleitung Betriebsbereit /  
in Betrieb 

MEHAL (Mecklenburg-
Hamburg-Leitung)/ 400 ST 
DPR-84 

BP Europe SE Gashochdruckleitung Betriebsbereit /  
in Betrieb 

Gashochdruckleitung 
Osttangente Börnsen – 
Lütjensee, Grabau – 
Boostedt 

BP Europe SE Gashochdruckleitung Betriebsbereit /  
in Betrieb 

MEHAL (Mecklenburg-
Hamburg-Leitung) 

BP Europe SE Gashochdruckleitung Betriebsbereit /  
in Betrieb 

MEHAL (Mecklenburg-
Hamburg-Leitung) 

HanseWerk AG Gashochdruckleitung Betriebsbereit /  
in Betrieb 

Optimierungsleitung Börnsen GWB Gas und 
Wärmedienst 
Börnsen GmbH 

Gashochdruckleitung Betriebsbereit /  
in Betrieb 

Düker HanseWerk AG Gashochdruckleitung Betriebsbereit /  
in Betrieb 

Optimierungsleitung Börnsen 
1983 150 ST-PN84 

GWB Gas und 
Wärmedienst 
Börnsen GmbH 

Gashochdruckleitung Betriebsbereit /  
in Betrieb 

Ausblaseleitung HanseWerk AG Gashochdruckleitung Betriebsbereit / in 
Betrieb 

Optimierungsleitung Börnsen 
Gasspeicher DN 1200 ST-
PN84 

 Gashochdruckleitung Betriebsbereit / in 
Betrieb 
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Optimierungsleitung Börnsen 
1983 150 ST-PN 84 – Lage 
ungenau 

GWB Gas und 
Wärmedienst 
Börnsen GmbH 

Gashochdruckleitung Betriebsbereit / in 
Betrieb 

 
 
 
Bei der Planung von Hochbaumaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen ist die zuständige 
Gesellschaft GasLINE Trasse in Zuständigkeit der Schleswig Holstein Netz AG – Schleswag 
–HeinGas-Platz 1 in 25451 Quickborn zu beteiligen.  
 
Vor Beginn der Maßnahme ist der Leitungsbetrieb Gasunie Deutschland Transport Services 
GmbH, Abteilung GIC-WAN, Husumer Straße 37, 49685 Schneiderkrug, Telefon 0447/809-
126 von allen Maßnahmen, die im Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 19 erfolgen, in Kenntnis zu setzen.  
Sollten Maßnahmen dazu führen in die Nähe der Erdgasleitung und deren 
Sicherheitsabständen zu kommen, so ist die Firma Gasunie Deutschland Transport Service 
GmbH darüber zu informieren und entsprechend einzuladen, da Suchschlitze und 
Querschläge nur unter Aufsicht der Gasunie durchgeführt werden dürfen. 
 
 
 

6.  DENKMALSCHUTZ 
 
§ 15 DSchG - Funde:  
Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die 
Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner 
für die Eigentümerin/Eigentümer und Besitzerin/Besitzer des Grundstücks oder des 
Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin/Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten 
befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die 
Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach 
Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.  
 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen oder Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
 
 
 

7. STÖRFALLBETRIEB 
 
Gem. Artikel 12 der Seveso-II-Richtlinie ist im Rahmen der Bauleitplanung, so z. B. bei der 
Erstellung von Bebauungsplänen in der Nachbarschaft zu Störfallbetrieben die Einhaltung 
eines angemessenen Abstandes zu prüfen. Allerdings gilt das Gebot eines angemessenen 
Abstands nur für neue Vorhaben (neue Standorte, Änderungen oder neue Entwicklungen in 
der Nähe); Artikel 12 kann nicht rückwirkend angewandt werden (bestehende 
Nachbarschaften haben Bestandsschutz).  
 
Nach dem Wortlaut des Art. 13 Abs. 2 Buchstabe a der Seveso-III-Richtlinie ist das 
Abstandsgebot nur für folgende schutzbedürftige Nutzungen zu beachten: Wohngebiete, 
öffentlich genutzte Gebäude und Gebiete, Erholungsgebiete), Hauptverkehrswege; soweit 
wie möglich, sowie unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle bzw. 
besonders empfindliche Gebiete.  
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Ein Störfallbetrieb befindet sich nicht in der Nähe. Die Zulässigkeit eines Störfallbetriebes ist 
bei der vorliegenden Planung nicht zu begründen. 
 
 
 

8. VERKEHR / ERSCHLIESSUNG 
 
Gemäß § 9 (1) Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.06.2007 (BGBl.S.1206) dürfen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt Hochbauten jeder Art sowie 
Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs in einer Entfernung bis zu 20 m von 
der Bundesstraße 207, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht 
errichtet bzw. vorgenommen werden. 
 
Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zu der freien Strecke der Bundesstraße 207 nicht 
angelegt werden. 
 
Die verkehrliche Erschließung hat ausschließlich über die Gemeindestraße „Zwischen den 
Kreiseln“ zu erfolgen. 
 
Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass eine Blendung der Verkehrsteilnehmer auf den 
klassifizierten Straßen nicht erfolgt. Die Abschirmung hat auf Privatgrund zu erfolgen. Sie 
sind so auszubilden, dass sie durch Form, Farbe, Größe oder dem Ort und die Art der 
Anbringung nicht zu Verwechslungen mit dem Verkehrszeichen und –einrichtungen Anlass 
geben oder deren Wirkung beeinträchtigen können. 
 
 
 

9. FREILEITUNGEN 
 
Es ist ein Freileitungsbereich von 50 m beidseitig der Trassenachse zu beachten. 
lnnerhalb des Freileitungsbereiches befindet sich der Freileitungsschutzstreifen von 27,80 m 
beidseitig der Trassenachse, in welchem ein beschränktes Bau- und Einwirkungsverbot mit 
Nutzungs- und Höhenbeschränkungen für Dritte besteht. Unterhalb der 380-kV-Freileitung 
wird eine 110-kV-Freileitung der Stromnetz Hamburg GmbH mitgeführt.  
Für den Freileitungsschutzstreifen ist in den Grundbüchern eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit (Leitungsrecht in Abt. ll, Lasten und Beschränkungen) eingetragen. Nach dem 
Inhalt dieser Dienstbarkeit dürfen u. a. keine baulichen oder sonstigen Anlagen im 
Freileitungsschutzstreifen errichtet werden, die den ordnungsgemäßen Bestand und Betrieb 
der Hochspannungsfreileitung beeinträchtigen oder gefährden. 
 

Für jegliche Nutzungsänderungen (auch temporär) im Freileitungsschutzstreifen und bei 
Bau- und Pflanzmaßnahmen ist die Zustimmung des Leitungsbetreibers beim 
Regionalzentrum West, Standort Hamburg, Hegenredder 50, 22117 Hamburg einzuholen. 
Konkrete Planungsunterlagen, z.B. über Standorte und Höhe einer vorgesehenen baulichen 
Veränderung, Bepflanzung etc., sind möglichst frühzeitig der 50Hertz Transmission GmbH 
zur Kenntnis zu geben, um die Voraussetzungen zum Erteilen einer Zustimmung gemeinsam 
klären zu können. Dies gilt auch für die Planung und Durchführung eventueller 
Abrissarbeiten. Der Abschluss einer privatrechtlichen Unterbauungsvereinbarung mit dem 
Vorhabenträger/Betreiber der Solaranlagen im Freileitungsbereich ist ebenso erforderlich..  
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10. KOSTEN 
 
Die Gemeinde hat Verträge abgeschlossen, die regeln, dass alle mit dem Vorhaben 
verbundenen Kosten vom Vorhabenträger übernehmen sind. 
 
 
 

11. BESCHLUSS 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Börnsen hat die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 19 am                    als Satzung beschlossen und die Begründung dazu gebilligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Börnsen, den         -Bürgermeister- 



Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse  

gemäß BNatSchG § 44  

zum geplanten Gebäudeabriss  
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1. Anlass 

In 21039 Börnsen (Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein) soll das bestehende Gebäude des 

Aldi-Markts abgerissen werden und anschließend ein neues Gebäude errichtet werden. 

Im Rahmen des B-Plan-Verfahrens wurde seitens des Kreises eine artenschutzrechtliche 

Potenzialanalyse gefordert. 

Gebäude können Quartiere von Fledermausarten oder Brutvogelarten beherbergen, weshalb im 

Zuge von Sanierungsmaßnahmen mit dem Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß BNatSchG 

§ 44, Abs. 1 zu rechnen ist. Diese artenschutzrechtliche Potenzialanalyse soll Hinweise dazu geben, 

wie wahrscheinlich das Eintreten der Verbotstatbestände ist, ob und mit welchen Vorkommen 

geschützter Arten am Bestandsgebäude zu rechnen ist und, ob bzw. welche weiteren 

naturschutzfachlichen Maßnahmen notwendig werden.  

 

 

2. Artenschutzrechtliche Aspekte 

Gemäß BNatSchG, § 44 (Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und 

Pflanzenarten), Abs. 1 ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Alle europäischen Fledermausarten sind laut Anhang IV der FFH-Richtlinie besonders geschützte 

Arten und fallen zudem unter die nach dem BNatSchG § 10, Abs. 2 (11) streng geschützten Arten. Der 

Schutz der wildlebenden Vogelarten ist ebenfalls gemäß § 44 zu berücksichtigen, da es sich auch hier 

um besonders geschützte und zum Teil streng geschützte Arten handelt.  
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3. Methodik  

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage einer einmaligen Begehung und einer artenschutzrechtlichen 

Potenzialanalyse im Hinblick auf die möglichen Brutvorkommen von Vogelarten sowie eine mögliche 

Quartiernutzung durch Fledermausarten. Gezielte Arterfassungen wurden bisher nicht durchgeführt. 

Für die Potenzialanalyse wurde am 16.12.2020. eine Übersichtsbegehung durchgeführt. Dabei wurde  

das Bestandsgebäude des Aldi-Markts von außen und der Dachboden auch von innen im Hinblick auf 

Potenzial und Hinweise auf Brutvogelvorkommen und Fledermausquartiere untersucht. Der 

Dachboden war aus Sicherheitsgründen nur im Bereich der Holzstege begehbar, weshalb nicht der 

gesamte Bodenbereich komplett eingesehen werden konnte. Es wurde auf mögliche Hangplätze für 

Fledermäuse, auf alte Vogelnester sowie auf Kotstellen oder Fraßplätze von Fledermäusen geachtet.  

Von außen wurde das Gebäude genauestens von allen Seiten in Augenschein genommen. Dabei 

wurde auf mögliche Quartierstrukturen für Fledermausquartiere, mögliche Nistmöglichkeiten für 

gebäudebrütende Vogelarten sowie auf Spuren wie z.B. Fledermauskot geachtet.  

An Hand des Befunds der Übersichtsbegehung wurde mittels Potenzialabschätzung ermittelt, welche 

Strukturen als Fledermausquartier oder Brutvogelnistplatz geeignet sind und welche 

Fledermausarten und Brutvogelarten potenziell am Gebäude vorkommen können. Die potenziell 

vorkommenden Vogel- und Fledermausarten werden in einer Tabelle mit Schutz- und 

Gefährdungskategorien aufgelistet.  

 

4. Protokoll der Ergebnisse 

4.1 Brutvögel 

In der Markthalle des Aldi sind Vorkommen von Brutvögeln völlig ausgeschlossen, da alle Fenster und 

Türen intakt sind und der Discounter im Betrieb ist. Im Außenbereich sowie im Dachboden verfügt 

das Gebäude allerdings über Potenzial für Brutvogelniststandorte für gebäudebewohnende 

Kleinvogelarten, wie z.B. Haussperling, Bachstelze oder Hausrotschwanz. Insbesondere Dachrinnen 

werden gerne als Brutplatz von Arten wie dem Haussperling genutzt (Abb. 7). Der Dachboden ist 

prinzipiell als Nistplatz für alle in Gebäuden brütenden Vogelarten geeignet. Nester wurden keine 

gefunden, jedoch war nicht der gesamte Innenbereich des Dachbodens einsehbar, so dass es 

möglicherweise Nester in den nicht einsehbaren Bereichen gibt (Abb. 1, Abb. 2, Abb. 3 , Abb. 4).  

Rundherum gibt es keine Dachfenster oder -luken und auch sonst keine größeren 

Einflugmöglichkeiten. Jedoch ist die Dachkante an einer Ecke stark beschädigt. Wie der Marktleiter 

mitteilte, seien dort in der Vergangenheit mehrfach LKWs gegen gefahren und nun sei dort eine 

Öffnung zum Dachboden entstanden (Abb. 5). Die dadurch entstandene Öffnung ist groß genug, um 



Dipl. Biol. Nora Wuttke (2020): Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse Aldi Börnsen 

4 

 

Kleinvögeln, wie dem Haussperling oder dem Hausrotschanz den Einflug in den Dachboden oder 

Zwischendecken zu ermöglichen. Der Marktleiter berichtete, dass jedes Jahr Spatzen in den 

Dachrinnen sowie im Dachboden brüten, wo sie dann während der Jungenaufzucht regelmäßig den 

Alarm auslösen. Somit ist das Gebäude als Brutplatz von Haussperlingen bekannt. 

Brutvorkommen von Rauch- und Mehlschwalbe werden ausgeschlossen, da keine Schwalbennester 

vorhanden sind. Auch Brutplätze von Mauerseglern werden ausgeschlossen.  

Folgende Arten können potenziell am Gebäude brüten und sind daher im Rahmen einer 

artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen (Tab. 1).  

 

Tab. 1: Potenziell am Gebäude brütende Vogelarten gemäß Worst-Case-Szenario im Rahmen einer 

Übersichtsbegehung mit Potenzialanalyse. 

Artname wissenschaftlicher Artname RL D RL SH EU-VSchRL BNatSchG Wahrscheinlichkeit 

Straßentaube Columba livia f. domestica ♦ * - b mittel 

Ringeltaube Columba palumbus * * - b mittel 

Türkentaube Streptopelia decaocto * * - b mittel 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * * - b hoch 

Haussperling Passer domesticus V * - b sicher 

Feldsperling Passer montanus V * - b mittel 

Bachstelze Motacilla alba * * - b mittel 

  

Legende 

RL D: Rote Liste Deutschland (GRÜNEBERG et al. 2015) / RL SH: Rote Liste Schleswig-Holstein (KNIEF et al. 2010) 

1 – Vom Aussterben bedroht / 2 – stark gefährdet / 3 – gefährdet / R – extrem selten /  V – Vorwarnliste / * – ungefährdet / 

♦ – nicht bewertet 

EU-VSchRL:  Europäische Vogelschutzrichtlinie: I – Anhang I 

BNatSchG:  Bundesnaturschutzgesetz: b – besonders geschützt / s – streng geschützt 

Wahrscheinlichkeit: Angabe, für wie wahrscheinlich ein Brutplatz der entsprechenden Art am Gebäude gehalten wird, 

gemessen an der Eignung des Gebäudes als Nistplatz. 

 

4.2 Fledermäuse 

Im Aldi-Markt selber sind Vorkommen von Fledermäusen völlig ausgeschlossen, da alle Fenster und 

Türen intakt sind und der Discounter noch im Betrieb ist. Im Außenbereich sowie im Dachboden 

verfügt das Gebäude allerdings über Quartierpotenzial für gebäudebewohnende Fledermausarten, 

wie z.B. Zwergfledermaus, Mückenfledermaus oder Breitflügelfledermaus. 

Der Dachboden ist prinzipiell als Fledermausquartier geeignet (Abb. 1, Abb. 2, Abb. 3 , Abb. 4). Es 

wurden jedoch keine anwesenden Fledermäuse oder deren Spuren (z.B. Fledermauskot oder 

Fraßplätze) gefunden. Die zuvor beschriebene Schadstelle an der einen Ecke des Daches stellt für 

einfliegende Fledermäuse eine ausreichend große Öffnung zum Dachboden dar (Abb. 5). Da für 

kleine Fledermäuse bereits sehr schmale Spalten von wenigen cm ausreichen, kann ferner nicht 

ausgeschlossen werden, dass auch an anderer Stelle ein Zugang zum Dachboden möglich ist, so 

beispielsweise unterhalb von Dachziegeln (Abb. 7). Im Außenbereich sind folgende Strukturen als 
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mögliche Fledermausquartiere zu nennen: Spalten unter der braunen Fassadenverkleidung um das 

gesamte Gebäude herum (Abb. 6, Abb. 9 und 10), Lüftungsschlitze im Mauerwerk (Abb. 8), 

Hohlräume unter Dachziegeln (Abb. 7). Diese Strukturen sind zum einen als Tagesquartier für 

Einzeltiere, teilweise aber auch als Wochenstube (Fortpflanzungsstätte) von Fledermäusen geeignet. 

Es gab jedoch keine Hinweise auf das Vorhandensein einer Wochenstube, z.B. keine Kotspuren an 

der Hauswand. Die folgenden Fledermausarten bewohnen Gebäudequartiere und kommen laut 

aktuellem Kenntnisstand in Schleswig-Holstein vor, weshalb sie im Rahmen des Worst-Case-Szenarios 

allesamt bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung zu Gebäudeabrissen berücksichtigt werden 

müssen (Tab. 2).  

 

Tab. 2: Potenziell am Gebäude vorkommende Fledermausarten gemäß Worst-Case-Szenario im Rahmen einer 

Übersichtsbegehung mit Potenzialanalyse.  

Art deutsch Art wissenschaftlich FFH BNatSchG RL D RL SH Wahrscheinlichkeit 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus IV s 3 3 mittel 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii IV s * * gering 

Fransenfledermaus Myotis nattereri IV s * 3 gering 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii IV s * 2 gering 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus IV s * G gering 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii IV s * 3 mittel 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus IV s * * hoch 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus IV s * V hoch 

Braunes Langohr Plecotus auritus IV s 3 V mittel 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus IV s D 1 gering 

Legende: 

FFH:   II – Art nach Anhang II der FFH-Richtlinie, IV – Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

BNatSchG:  s – streng geschützte Art nach dem Bundesnaturschutzgesetz 

RL D: Rote Liste Deutschland (MEINIG et al. 2020) / RL SH: Rote Liste Schleswig-Holstein (BORKENHAGEN 2014): 1 – vom 

Aussterben bedroht, 2 – stark gefährdet, 3 – gefährdet, D – Daten unzureichend, G – Gefährdung unbekannten Ausmaßes, 

V – Vorwarnliste, * - ungefährdet 

Wahrscheinlichkeit: Angabe, für wie wahrscheinlich ein Quartier der entsprechenden Art am Gebäude gehalten wird, 

gemessen an der Häufigkeit der Art in SH und der Eignung des Quartiers. 
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Fotodokumentation: 

Alle Fotos: Nora Wuttke, 16.12.2020  

 

Abb. 1: Der Dachboden ist mittig über einen T-

förmigen Holzsteg begehbar. 

 

Abb. 2: Bis auf den begehbaren Holzsteg ist der 

Dachboden mit Holzwolle ausgelegt und nicht 

begehbar. 

 

 

Abb. 3: Randbereich des Dachbodens. 

 

Abb. 4: Holzstreben im Giebelbereich des 

Dachbodens. 

 

 

Abb. 5 a und b: Eine Kante des Dachbereichs wurde in der Vergangenheit mehrfach durch LKWs beschädigt. An 

dieser Stelle besteht nun eine Einflugmöglichkeit in den Dachboden für Kleinvögel oder Fledermäuse. 
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Abb. 6: Hinter der braunen Fassadenverkleidung 

im Giebelbereich besteht Quartierpotenzial für 

kleine Fledermausarten. 

 

Abb. 7: Unter Dachziegeln und in den Dachrinnen 

bieten sich Nistmöglichkeiten für Sperlinge und 

andere Kleinvogelarten. 

 

 

Abb. 8 a und b: Unter den oberen Fenstern befinden sich einige senkrechte Mauerspalten, die potenziell für 

kleine Fledermausarten als Zwischenquartier geeignet sind. 

 

 

Abb. 9 und 10: Um das gesamte Gebäude herum besteht in den Spalten unter der braunen 

Fassadenverkleidung Quartierpotenzial in Form von Spaltenquartieren für Fledermausarten. 



5. Diskussion und artenschutzrechtliche Bewertung  

5.1 Brutvögel 

Der Aldi-Markt ist ein bekannter Brutplatz von Haussperlingen. Für weitere gebäudebrütende 

Vogelarten besteht ebenfalls Potenzial für Nistplätze. Beachtet werden muss vor allem das 

Tötungsverbot gemäß BNatSchG § 44, Abs. 1, Nr. 1, welches eintreten würde, wenn das Gebäude 

während der Brutzeit abgerissen wird und dabei Nester und Eier zerstört oder Jungvögel und Altvögel 

getötet werden. Auch das Störungsverbot gemäß BNatSchG § 44, Abs. 1, Nr. 2 käme zum Tragen. 

Zum Schutz der Brutvögel darf also nicht während der Brutzeit (zwischen dem 1. März und dem 30. 

September) abgerissen werden. Bei einem Abriss außerhalb der Brutzeit kann das Tötungsverbot 

ausgeschlossen werden. In jedem Fall tritt jedoch das Schädigungsverbot im Sinne von BNatSchG § 

44, Abs. 1, Nr. 3 (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) ein, weil Brutstätten auch 

außerhalb der Brutzeit, d.h. ganzjährig, unter Schutz stehen. Es sind daher entsprechende 

Ausgleichsmaßnahmen zu leisten. Eine mögliche Lösung wäre es, Nistkästen für Sperlinge und andere 

Gebäudebrüter als Ausgleichsmaßnahme am neuen Gebäude anzubringen oder an den neuen 

Gebäuden äquivalente Strukturen zu schaffen, welche Brutvögeln als Quartier dienen können. Anzahl 

und Typ der Nistkästen sowie Ort der Anbringung sind  mit der Unteren Naturschutzbehörde 

abzustimmen.  

 

5.2 Fledermäuse  

Da das Gebäude Potenzial für Fledermausquartiere bietet, kann ein Abriss zu einem Verlust von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß BNatSchG § 44, Abs. 1, Nr. 3 und bei Anwesenheit von 

Fledermäusen sogar zum Eintreten des Tötungsverbotes gemäß BNatSchG § 44, Abs. 1, Nr. 1 sowie 

des Störungsverbotes gemäß BNatSchG § 44, Abs. 1, Nr. 2 führen. Zum Schutz der Brutvögel muss 

der Abriss ohnehin außerhalb der Brutzeit erfolgen (vgl. vorheriger Absatz). Die Brutzeit umfasst auch 

die Wochenstubenzeit (Fortpflanzungszeit) der Fledermäuse, wodurch mit dieser Bauzeitenregelung 

Vögel und Fledermäuse gleichermaßen während ihrer Fortpflanzungszeiten geschützt werden 

können und müssen. Die Gebäudestrukturen können von Fledermäusen jedoch auch außerhalb der 

Wochenstubenzeit (bzw. außerhalb der Brutzeit der Vögel) als Zwischenquartier genutzt werden, 

weshalb die Anwesenheit von Fledermäusen ganzjährig zu berücksichtigen ist. Daher sind vor einem 

Abriss der Gebäude unbedingt weitere artenschutzrechtliche Überprüfungen zum Vorhandensein 

von Fledermausquartieren durchzuführen, um die Belange gemäß BNatSchG § 44, Abs. 1 zu 

beachten. Ebenso sind als Ausgleich für (potenzielle) Fledermausquartiere am neuen Gebäude 

äquivalente Strukturen zu schaffen oder Fledermauskästen in ausreichender Zahl anzubringen.  
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6. Fazit 

Am Gebäude brüten alljährlich Haussperlinge. Zudem besteht Potenzial für weitere Gebäudebrüter 

sowie für Fledermausquartiere. Der Abriss darf daher nicht während der Brutzeit und 

Wochenstubenzeit erfolgen. Vor einem Gebäudeabriss muss das Gebäude fachkundig auf das 

Vorkommen von Fledermausquartieren untersucht werden, da ganzjährig mit der Anwesenheit von 

Fledermäusen zu rechnen ist. Zudem sind Ausgleichsmaßnahmen für Brutvögel (insbesondere 

Haussperlinge) und Fledermäuse zu leisten.  
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